Tarifvertrag

fiir die Beschéftigten
der Arbeiterwohlfahrt Hamburg
(TV AWO Hamburg)
vom 19. Februar 2009

Zwischen dem

Arbeiigeberverband AWO Deutschiand e.V,,
Berlin,
vertreten durch den Vorstand,

einerseits

und der

Vereinten Dienstleisiungsgewerkschaft, ver.di, Landesbezirk Hamburg,
Besenbinderhof 60, Hamburg,
vertreten durch die Landesbezirksleitung

andererseiis

wird der nachfolgende Tarifverirag vereinbart:

TV AWC Hamburg vom 19.02.2009, Seite 1 von 368



INHALT

§ 1 PERSONLICHER UND RAUMLICHER GELTUNGSBEREICH ..o 4
§ 2 SONDERREGELUNGEN FUR AUSZUBILDENDE ... 4
§ 3 ARBE(TSVERTRAG, NEBENABREDEN, PROBEZEIT ..o 6
§ 4 ALLGEMEINE ARBEITSBEDINGUNGEN ..o 6
§ 5 VERSETZUNG, ABORDNUNG UND PERSONALGESTELLUNG ... 7
§ 6 QUALIFIZIERUNG ......oovio oot sa e ettt 8
§ 7 REGELMARIGE ARBEITSZEIT ..ottt ettt eis e 9
§ 8 SONDERFORMEN DER ARBEIT ....ooiveeeees et ee e s 11
§ 9 BEREITSCHAFTSDIENST UND RUFBEREITSCHAFT ..ooooiveeee e, e 13
§ 10 AUSGLEICH FUR SONDERFORMEN DER ARBEIT ..o, 16
§ 11 ARBEITSZEITIONTO ..o ee sttt e en e 17
§12 TEILZEITBESCHAFTIGUNG .......cooiieee oot eea et en e ne s eeresannes 18
§ 13 EINGRUPPIERUNG ...cocoeooveeeeecte oot et et e on et ene e 18
§ 14 VORUBERGEHENDE AUSUBUNG EINER HOHERWERTIGEN TATIGKEIT ............ 18
§15 TABELLENENTGELT . oot st oottt 19
§16 STUFEN DER ENTGELTTABELLE ....coooi oot 19
§ 17 ALLGEMEINE REGELUNGEN ZUDEN STUFEN ... 20
§ 18 JAHRESSONDERZAHLUNG ... oo oo, 21
§ 19 BEMESSUNGSGRUNDLAGE FUR DIE ENTGELTFORTZAHLUNG...... ... 23
§ 20 ENTGELTFORTZAHLUNG, KRANKENGELDZUSCHUSS UND

NACHWEISPFLICHTEN IM KRANKHEITSFALL ......oo oo enen e 23
§ 21 VERMOGENSWIRKSAME LEISTUNGEN ... 25
§ 22 JUBILAUMSZUWENDUNG ..........oovoeee oottt eee st 25
§23 STERBEGELD .....ooi oot eee et oot es e r ettt 25
§ 24 BERECHNUNG UND AUSZAHLUNG DES ENTGELTES ..o, 26
§ 25 BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG .....cocooovo oo 27
§ 26 ERHOLUNGSURLAUB ...ttt eas et n e 28
§ 27 ZUSATZURLAUB ..ottt 29
§ 28 SONDERURLAUB ........o.oiieiie oottt ee et ee e 30
§ 29 ARBEITSBEFREIUNG ..o oot 30
§ 30 FUHRUNG AUF PROBE ..ottt oeeeeeeee et ee et et 32
§ 31 FUHRUNG AUF ZEIT oot ee ettt enere e 32
§ 32 BEENDIGUNG DES ARBEITSVERHALTNISSES OHNE KUNDIGUNG................... 33
§ 33 KUNDIGUNG DES ARBEITSVERHALTNISSES ..o 34
§ B4 ZEUGNIS et 34
§ 35 REISEKOSTEN. ..o ittt 35
§ 36 ALTERSTEILZEIT oottt eeee et ettt et en e 35

TV AWO Hamburg vom 19.02.2009, Seite 2 von 36



§ 37 SCHUTZKLEIDUNG ... i et e 35
§ 38 AUSSCHLUS S RIS T e 35
§ 39 INKRAFTTRETEN, LAUFZEIT .., 35

TV AWC Hamburg vom 18.02.2009, Seite 3 von 38



§1

Persodnlicher und raumlicher Geltungsbereich

(1) Dieser Tarifvertrag gilt mit eventuellen Saonderregelungen fUr Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, die Mitglieder der Gewerkschaft ver.di sind und die beim Arbeiferwohlfahrt
Landesverband Hamburg e.V. beschaftigt sind.

(2) Unter den persdnlichen Geltungsbereich dieses Tarifverirages falien nicht:
a) Leitende Angestellte im Sinne von § 5 Absafz 3 BetrVG, sofern ihre
Arbeitsbedingungen einzelvertraglich besonders versinbart sind, sowie Beschéaftigte,
die ein Entgelt erhalten, das um mindestens 10 % Uber die hdchste Entgeltgruppe
dieses Tarifvertrages hinausgeht,
b} Personen, die fiir die AWO ausschiieftiich ehrenamitlich t&tig sind,

¢) aktive Mitglieder der AWQ, deren Mitarbeit bei der Erfillung satzungsgematier
Aufgaben {iberwiegend durch Beweggrinde ideeller oder Karitativer Art bestimmt ist,

d} geringfligig Beschéftigte, im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB [V

e) Personen, die ausschlieflich oder Gberwiegend zu ihrer Erziehung oder
personlichen Forderung oder aus therapeutischen Griinden beschaftigt werden,

f} Beschaftigte, flr die Eingliederungszuschilsse nach den §§ 217 ff. SGB {ll gewahrt
werden,

g) Beschéftigte, die Arbeiten nach den §§ 260 ff. SGB lll verrichten,
h} Auszubildende, Schiilerinnen/Schiler in der Gesundheits- und Krankenpflege,
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und Allenpflege,

sowie Volontdrinnen/Voiontdre und Praktikantinnen/Praktikanten, soweit nichtin § 2
geregelt,

i) Zivildienstleistende, Honorarkréfte, Teilnehmer am Freiwilligen Sozialen Jahr.

§2

Sonderregelungen fiir Auszubildende

{1} Fir Auszubildende, deren Ausbildungsverhalinis beim AWOQ Landesverband Hamburg
e.V sich nach dem BBIG richtet, findet dieser Tarifvertrag ausschiiefdlich im Rahmen der
nachfoigenden Abséatze Anwendung.

{(2) Das monatliche Ausbildungsentgeit betrdgt fur Auszubildende

im ersten Ausbildungsjahr Euro 687,34,
im zweiten Aushildungsjahr Euro 736,15,
im dritten Ausbildungsiahr Euro 780,93,
im vierten Ausbildungsjahr Eure 843,06.

TV AWQO Hamburg vom 10.02.2009, Seite 4 von 36



Das Ausbiidungsentgeit ist zu demselben Zsitpunki fallig, wie das den Beschéaftigten des
Ausbildenden gezahlte Entgelt.

(3) Die regelmanige durchschnittliche wéchentliche Ausbildungszeit und die tagliche
Ausbiidungszeit der Auszubildenden, die nicht unter das JArbSchG falien, richten sich nach
den fiir die Beschéftigten des Ausbiidenden mafigeblichen Bestimmungen des TV AWO
Hamburg vom 19, Februar 2009 Gber die Arbeiiszeif.

(4) Auszubildende erhalten in jedem Urlaubsjahr 29 Ausbildungstage Erholungsurlaub unter
Fortzahlung ihres Ausbildungsentgeltes (Abs. 2). Im Ubrigen kemmen die fur die
Beschéftigten des Ausbildenden geltenden Regelungen zum Erholungsurtaub zur
Anwendung.

Der Erholungsurlaub ist vorrangig zusammenhéngend und nur wahrend den unterrichtsfreien
Zeiten zu erteilen und in Anspruch zu nehmen.

(5) Nach Maflgabe des Vermdgensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung erhalten
Auszubildende eine vermdgenswirksame Leistung in Hohe von € 13,29 monatlich. Der
Anspruch auf vermdgenswirksame Leistungen entsteht frithestens flir den Kalendermonat, in
dem dem Ausbildenden die erforderlichen Angaben mitgeteilt werden und flr die beiden
vorangegangenen Monaie desselben Kalenderjahres.

{6) Auszubildende, die am 01. Dezember noch im Ausbildungsverhélinis stehen, haben
Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. Diese betrigt 80 v.H. des den Auszubildenden fir
November zustehenden Ausbildungsentgelies (Abs. 2). Beginnt oder endet das
Ausbildungsverhalinis im Laufe eines Jahres, betragt der Anspruch fir jeden vollen Monat
des Ausbildungsverhalinisses 1/12 des Anspruches nach Satz 2.

Der Anspruch ermafigt sich um 1/12 f{ir jeden Kalendermonat, in dem Auszubildende kein
Anspruch auf Ausbildungsentgelt (Abs. 2) haben. Die Verminderung unterbleibt fir
Kaiendermonate, fiir die Auszubildende wegen Beschéaftigungsverbot nach § 3 Absatz 2 und
§ 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes kein Ausbiidungsentgelt erhalten haben. Die
Verminderung unterbleibt ferner flir Kalendermonate der Inanspruchnahme der Elternzeit
nach dem Bundeserziehungszeit- und Elterngeldgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in
dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antriit der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden

hat.

Die Jahressonderzahlung wird mit dem fir November zustehenden Ausbildungsentgelt
ausgezahlt,

Auszubildende, die im unmitielbaren Anschiuss an ihre Ausbildung von ihrem Ausbiidenden
in ein Arbeitsverhalinis Ubernommen werden und am 01. Dezember noch in diesem
Arbeitsverhaiinis stehen, erhalten zusammen mit der anieiligen Jahressonderzahlung aus
dem Arbeitsverhaiinis eine anieilige Jahressonderzahiung aus dem Ausbildungsverhaiinis.

{71 Das Ausbildungsverhélinis endet mit Ablauf der Ausbildungszeit; abweichende
gesetzliche Regelungen bleiben unberiihrt.

(8} Die Probezeit beirdgt 4 Monate.
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§3

Arbeitsverirag, Nebenabreden, Probezeif

(1) Der Arbeitsverirag wird schriftfich abgeschlossen. Nebenabreden sind nur wirksam, wenn
sie schriftlich vereinbart sind. Sie kénnen gesondert gekiindigt werden, soweit dies durch
Tarifverirag vorgesehen oder einzelveriraglich vereinbart ist.

(2) Mehrere Arbeitsverhéltnisse zu demseiben Arbeitgeber dlirfen nur begrindet werden,
wenn die jeweils Ubertragenen Tétigkeiten nicht in einem unmitielbaren Sachzusammenhang
stehen. Andernfalls geiten sie als ein Arbeitsverhdlinis.

(3) Die ersten sechs Mconate der Beschaftigung gelten als Probezeit, es sei denn, dass
vertraglich auf eine Probezsit verzichtet oder eine kirzere Probezeit vereinbart worden ist.
Bei Ubernahme von Auszubiidenden im unmittelbaren Anschluss an das
Ausbildungsverhalinis in ein Arbeitsverhéltnis in einem anderen Berufsfeld betrédgt die
Probezeit drei Monate; ansonsien enifdili die Probezeit.

§4

Allgemeine Arbeitsbedingungen

(1) Die Beschéftigten haben die ihnen Ubertragenen Aufgaben gewissenhaft auszufihren.
Sie sind verpflichtet, den Anordnungen des Arbeitgebers nachzukommen. Dies gilt auch flr
Anordnungen zur Teilnahme an Qualifizierungsmafinahmen.

{2) Das Verlassen des Arbeitsortes ist nur mit vorheriger Zustimmung des Vorgesetzten bzw.
dessen Beauftragten zuldssig. Kann die Zustimmung den Umsténden nach nicht vorher
eingeholt werden, so ist der Arbeitgeber unverzlglich Uber die Griinde des Verlassens zu
unterrichien.

(3) Die Beschéftigten haben (iber Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch gesetzliche
Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Verschwiegenheit zu wahren;,
dies gilt auch Gber die Beendigung des Arbeitsverhélinisses hinaus. N&heres wird in der
Datenschutzerkldrung geregelt, die vom Beschaftigten zu unterzeichnen ist.

(4) Die Beschéftigien diirfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen oder
sonstige Vergunstigungen in Bezug auf thre Tatigkeit nicht annehmen oder fordern.
Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers mdglich. Werden den Beschéftigten
derartige Vergiinstigungen angeboten, haben sie dies dem Arbeitgeber unverziigiich
anzuzeigen.

{5) Nebentatigkeiten, die Ublicherweise gegen Entgelt ausgelibt werden, haben die
Beschaéftigten bei ihrem Arbeitgeber rechizeitig vorher schriftlich zu beantragen. Der
Arbeitgeber kann die Nebentétigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn disse
geeignet ist, die Erflilung der arbeitsvertraglichen Pflichten der Baschéfiigten oder
berechtigte Interessen des Arbeitgebers zu beeintrdchtigen.

{6) Der Arbeitgeber ist bei begriindeter Veranlassung berechtigt, die Beschéfligten zu
verpfiichten, durch arztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie zur Leistung der
arbeitsvertraglich geschuldeten Tatigksit in der Lage sind. Bei der beauftragten Arztin/dem
beauftragten Arzt handeit es sich um die Belriebsdrztin/den Betriebsarzi, soweit sich die
Betriebsparteien nicht auf eine andere Arziin/einen anderen Arzt geeinigt haben. Die Kosten
dieser Untersuchung tragt der Arbeiigeber.
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(7) Die Beschaftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollstandigen Personalakten. Sie
konnen das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu schrifilich Bevolimachtigie/n
ausliben lassen. Sie kénnen Ausziige oder Kopien aus ihren Personalakten erhalten.

(8) Die Beschéftigten sind verpflichtet, die fir das Arbeitsverhalinis relevanten persdnlichen

Daten (Anschrift, Kontoverbindung etc.) schriftlich anzuzeigen. Die zuletzt milgeteiiten Daten
sind verbindliche Grundlage fUr die Durchflihrung des Arbeitsverhalinisses.

§5

Versetzung, Abordnung und Personalgestellung

(1) Die Beschaftigten kénnen aus unternehmerischen oder betrieblichen Grinden in
zumutbarem Umfang versetzt oder abgeordnet werden.

Protokollerkl8rung zu Absaiz 1:

1. Abordnung ist die Zuweisung einer voriibergehenden Beschafligung bei einem
anderen Befrieb oder Betriebsteil desselten oder eines anderen Arbeitgebers der
AWO in Hamburg unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhaltnisses. Andere
Arbeitgeber der AWO sind: Gliederungen der Arbeiterwohlifahrt, Gesellschaften, an
denen Gliederungen der AWO beteiligt sind. Darunter fallen auch sonstige
Arbeitgeber, mit denen Gliederungen oder Gesellschaften der AWO Kooperationen,
Bietergemeinschaften oder Arbeitsgemeinschafien bilden und bei denen die AWO
vertragliche Verpflichtungen zur Beschéftigung von Personal der AWO Hamburg
eingegangen ist.

2. Versetzung ist die Zuweisung einer auf Dauer bestimmien Beschaftigung bet einem
anderen Betrieb oder Betriebsieil desselben Arbeitgebers unter Forisetzung des
bestehenden Arbeitsverhélinisses.

3. Wahrend der Abordnung oder Versetzung werden den Beschéaftigten die Leistungen
dieses Tarifvertrages weitergewahrt. Auf die vom anderen Arbeitgeber gewhiten
Leistungesn bestaht kein Anspruch.

4. Zumutbar sind die Versetzungen, die zu einer zusitzlichen einfachen Wegezeit von
30 Minuten flhren. Langere Wegezeiten werden durch die Betriebsparteien geregelt.

5. Einzelheiten kdnnen durch Belriebsvereinbarung geregelt werden,

(2) Solien die Beschéfiigien in einen Betrieb oder Belriebsteil auf3erhalb ihres bisherigen
Beschéaftigungsortes versetzt oder voraussichtlich langer als vier Wochen abgeordnet
werden, sind sie vorher zu horen.

(3) Werden Aufgaben der Beschéfiigien zu efnem Dritten verlagert, ist auf Veriangen des
Arbeiigebers bei weiter bastehendem Arbeitsverhilinis die arbeitsveriraglich geschuldete
Arbeitsleistung bei dem Dritten zu erbringen (Personalgesteliung). § 613 a BGB sowie
gesseiziiche Kindigungsrechie bleiben unberthrt. Vor der Personalgestellung sind die
Beschéftigten schriftlich anzuhéren.

Protokellerklarung zu Absatz 3:

1. Personalgsstellung ist, unter Forisetzung des bestehenden Arbeitsverhalinisses, die
auf Dauer angelegte Beschaftigung bei einem Dritten.
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2. Die Modalitaten der Personalgesiellung werden zwischen dem Arbeitgeber und dem
Dritten vertraglich geregelt

§6

Qualifizierung

(1) Ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges Lernen liegen im gemeinsamen
interesse von Beschéftigten und Arbeitgebemn. Qualifizierung dient der Steigerung von
Effektiviiat und Effizienz der AWO Hamburg, der Nachwuchsfdrderung und der Steigerung
von beschéfligungsbezogenen Kompetenzen. Die Tarifveriragsparteien verstehen
Qualifizierung auch als Teil der Personalentwicklung.

{2) Vor diesem Hintergrund stellt Qualifizierung nach diesem Tarifvertrag ein Angebot dar,
aus dem fUr cie Beschafligten kein individueller Anspruch auler nach Absatz 4 abgelettet,
aber das durch freiwillige Betriebsvereinbarung wahrgenommen und ndher ausgestaliet
werden kann. Weitergehende Mitbestimmungsrechte werden dadurch nicht beriihrt.

(3) Qualifizierungsmainahmen sind

a) die Fortentwickiung der fachiichen, methodischen und sozialen Kompetenzen fir die
Ubertragenen Tatigkeiten (Erhaltungsqualifizierung),

b} der Erwerb zusatziicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung),

c} die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifizierung flr eine andere Tatigkeit;
Umschulung) und

d) die Einarbeitung bet oder nach langerer Abwesenheit (Wiedereinstiegsqualifizierung).

Die Teilnahme an einer Qualifizierungsmafinahme wird dokumentiert und den Beschifligien
schriftlich bestatigt.

(4) Beschéftigte haben — auch in den Fallen des Absatzes 3 Satz 1 Buchst. d — Anspruch auf
ein regelmaniges Gesprach mit der jeweiligen Fihrungskrafi, in dem festgestellt wird, ob und
welcher Qualifizierungsbedarf besteht. Dieses Gespréch kann auch als Gruppengespréch
gefuhrt werden. Wird nichts anderes geregelt, ist das Gesprach jdhrlich zu flhren.

{5) Die Kosten einer vom Arbeilgeber veranlassten Qualifizierungsmafinahme —
ainschliefilich Reisekosten — werden, soweit sie nicht von Dritten (bernommen werden,
grundséatztich vom Arbeitgeber getragen. kin moglicher Eigenbeitrag wird durch eine
Qualifizierungsvereinbarung geregelt. Die Betriebsparteien sind gehalten, die Grundséize
einer fairen Kostenverieilung unter Beriicksichtigung des betrieblichen und individuelien
Nutzens zu regeln. Ein Eigenbeitrag der Beschaftigten kann in Geld und/oder Zeit erfoigen.

(6) Zeiten von vereinbarten Qualifizierungsmaflnahmen gelten als Arbeitszeit.

(7) Gesetzliche Forderungsmoglichkeiten kdnnen in die Qualifizierungsplanung einbezogen
werden.

{8) Die Beschaftigten sind verpfilichtet, dem Arbeitgeber alle Aufwendungen flr dis
Qualifizierungsmafinahme zu ersetzen, wenn das Arbeitsverhéltnis auf Wunsch der
Beschaéftigten oder aus einem von ihnen zu veriretenden Grunde endet, Enisprechendes gilt,
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wenn die Qualifizierungsmalinahmse auf Wunsch der Beschaftigten oder aus ihrem
Verschulden abgebrochen wird. Die Ersatzverpflichtung der Beschéitigten besteht nicht,
wenn die Beschéftigten

a) wegen eigener Schwangerschaft oder

b) wegen eigener Niederkunft in den letzten drei Monaten oder

c) wegen einer Erkrankung, die die Austibung der (ibertragenen Tatigkeit nicht mehr zuldsst
oder
d) wegen Bezug von Rente wegen Alters oder voller oder teitweiser Erwerbsmindsrung
gekindigt oder einen Aufidsungsvertrag geschlossen haben, -

Der Zeitraum der Ersatzverpflichtung ist auf 36 Monate nach Abschiuss oder Abbruch der
Qualifizierungsmafnahme begrenzt. Zurlickzuzahlen sind 1/36 der Aufwendungen fiir jeden
Monat, in dem das Arbeilsverhditnis innerhalb dieses Zeitraumes nichi mehr besieht.

{9} Beschaftigte in Elternzeit sind (ber vom Arbeitgeber angehotene
Qualifizierungsmalnahmen in gesigneter Weise zu unterrichten. Sie kdnnen an den
Qualifizierungsmalnahmen gleichberechtigt {eilnehmen; sie sind jedoch nicht zur Teilnahme
verpflichtet. Ein Vergltungsanspruch fUr ihre Teilnahme besteht nicht. Tats&chlich
notwendige angemessene Reisekosten tragt der Arbeitgeber.

(10) Fir Beschaftigte mit individueilen Arbeitszeiten solien Qualifizierungsmalnahmen so
angeboten werden, dass innen eine gleichberechiigte Teilnahme ermdbglicht wird.

§ 7 Regelmaflige Arbeitszeit

(1) Die regelmafige wdchentliche durchschnittliche Arbeitszeit betragt 38,5 Stunden.
Davon abweichend betrdgt die Arbeitszeit fir Beschaftigte im Zuwendungsbereich 39
Stunden.

Werden im Tarifbereich TV-L/TV-AVH Tarifregelungen zur Arbeitszeit gedndert, verpflichten
sich die Tarifvertragsparteien zur unverzuglichen Aufnahme von Tarifverhandiungen zur
Ubernahme der gednderten Regelungen in den TV AWO Hamburg.

Bel einer Verringerung oder Erhdhung der Wochenarbeitszeit bleibt es fir
Altersteilzeitbeschéafiigte bel der zu Beginn des Altersteilzeitverhdlinisses jeweils geltenden
Arbeitzeit,

Mit Teiizeitbeschéftigten, bei denen im Arbeitsverirag eine feste Stundenzahl vereinbart ist
und bei denen sich mit dem In-Kraft-Treten einer Arbeitszeiternbhung das Entgelt wegen
einer anderen Relation von ermaigter zur vollen Arbeitszeit vermindert, ist auf ihren
innerhaib von sechs Monaten gesteliten Antrag die Stundenzahl fir die Zukunft so
aufzustocken, dass die Héhe des bisherigen Brutto-Entgelts erreicht wird.

Die regelmafige wichentiiche durchschnitiliche Arbeitszeit kann auf 5 Tage, aus
noilwendigen betrieblichen oder dienstlichen Grinden auch auf bis zu 6 Tage, verteilt
wardenn.

(2} Fur die Berechnung des Durchschnitts der regelm&Rigen wichentlichen Arbeitszeit ist ein
Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen. Abweichend von Satz 1 kann bei
Beschéftigten, die standig Wechselschicht- oder Schichtarbeit zu leisten haben, ein i&ngerer
Zeitraum zugrunde gelegt werden.
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(3} Soweit es die betrieblichen Verhiltnisse zulassen, werden die Beschaftigten am 24.
Dezember und am 31. Dezember unter Forizahlung des Entgelies nach § 19 Absatz 1 von
der Arbeit freigesteilt. Kann die Freisteliung nach Satz 1 aus betrieblichen Griinden nicht
erfolgen, ist entsprechender Freizeitausgleich innerhaib von drei Monaten zu gewahren.

(4) Die regelméflige Arbeitszeit vermindert sich fir den 24. Dezember und 31. Dezember,
sofern sie auf einen Werkiag fallen, um die dienstplanmafig ausgefallenen Stunden.

Protokolierkiarung zu Absatz 4:

Die Verminderung der regelméfiigen Arbeitszeit betrifft die Beschéftigten, die wegen des
Dienstplans am 24. Dezember und 31. Dezember frei haben und deshalb ohne diese
Regelung nacharbeiten missten.

(5) Die Arbeitszeit an einem gesetzlichen Felertag, der auf einen Werktag falilt, wird durch
entsprechende Freistellung an einem anderen Werktag bis zum Ende des dritten
Kalendermonats — mdgiichst aber schon bis zum Ende des ndchsten Kalendermonats ~
ausgeglichen, wenn es die beirieblichen Verhalinisse zulassen. Kann ein Freizeitausgleich
nicht gewahrt werden, erhait die/der Beschéftigte je Stunde 100 v.H. des auf eine Stunde
entfallenden Anteils des monatlichen Entgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe nach
Malgabe der Entgeittabelie. Ist ein Arbeitszeltkonto eingerichtet, ist eine Buchung gemas
§ 11 Absatz 3 zuldssig. § 10 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d bieibt unberihrt,

Fur Beschaftigte, die regelm&QRig nach einem Diensiplan eingesetzt werden, der
Waechselschicht- oder Schichtdienst an sieben Tagen in der Woche vorsiehi, vermindert sich
die regeimalige Wochenarbeitszeit urn ein Flinftel der arbeitsvertraglich vereinbarten
durchschnittlichen Wochenarbeitszeit, wenn sie an einem gesetzlichen Feiertag, der auf
einen Werktag fall,

a) Arbeitsleistung zu erbringen haben oder

P} nicht wegen des Feiertags, sondern dienstplanmdallig nicht zur Arbeit eingeteilt sind
und deswegen an anderen Tagen der Woche ihre regelmaiige Arbeitszeit erbringen
missen.

§ 7 Absatz 5 Unterabsatz 1 gilt in diesen Falien nicht. § 10 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d
bleibt unberiihrt.

Beschdftigte, die regelmafig an Sonn- und Feiertagen arbeiten missen, erhalten innerhalb
von zwei Wochen zwei arbeitsfreie Tage. Hiervon soll ein freier Tag auf einen Senntag falien.

(6) Auf der Grundiage einer Betriebsvereinbarung kann aus dringenden befrieblichen
Grinden von den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes im Rahmen des § 7 Absatz 1 und 2
und des § 12 Arbeitszeitgeselz abgewichen werden,

Protokollerklarung zu Absatz 6:

in volikontinuierlichen Schichibetrieben kann an Sonn- und Felertagen die tagliche
Arbeitszeit auf bis zu zwdlf Stunden veriéngert werden, wenn dadurch zuséizliche freie
Schichten an Sonn- und Felertagen erreicht werden.

(7} Die Beschéaftigten sind im Rahmen begriindeter betrieblicher Notwendigkeiten zur
Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschichi-, Schichtarbeit sowie - bei
Teilzeitbeschaftigung aufgrund arbeitsvertraglicher Regelung oder mit ihrer Zustimmung - zu
Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Uberstunden und Mehrarbeit verpflichtet.

(B) Die Arbeitszeif beginnt und endet am jeweils zugewiesenen Arbeitsplatz. Soweit das
Tragen von Schutz- oder Dienstkleidung gesetzlich vorgeschriebern oder vom Arbeitgeber
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angeordnet ist, gilt die Umkleidezeit als Arbeitszeit. Bei dienstiich begriindeten ganzi&gigen
Veranstaltungen in Hamburg beginnt und endet die Arbeitszeit am jeweiligen
Veranstaitungsort. Verlangert sich der einfache Arbeitsweg um mehr als 30 Minuten, ist die
darlber hinaus gehende Zeit Arbeitszeit.

{9) Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstilichen Inanspruchnahme am auswartigen
Geschéftsort als Arbeilszeit. Es wird jedoch fiir jeden Tag einschliellich der Reisetage
mindestens die dienstplanmafige bzw. betriebslbliche Arbeitszeit berlcksichtigt.

(10) Durch Betriebsvereinbarung kann ein wochentlicher Arbeitszeitkorridor von bis zu 45
Stunden eingerichtet werden. Die innerhalb eines Arbeitszeitkorridors geleisteten
zusétzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 fesigelegten
Zeitraumes ausgeglichen.

(11) Durch Betriebsvereinbarung kann in der Zeit von 6 bis 20 Uhr eine tagliche Rahmenzeit
von bis zu zwdif Stunden eingefihrt werden. Die innerhalb der t&glichen Rahmenzeit
geleisteten zuséizlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des nach Absatz 2 Saiz 1
festgelegten Zeitraumes ausgeglichen.

(12) Die Absatze 10 und 11 gelten nur alternativ und nicht bei Wechselschicht- und
Schichtarbeit.

Protokollerklarung zu Abs. 12:

Gleitzeitregeiungen sind unter Wahrung der jewells geltenden Mitbestimmungsrechte
unabhéngig von den Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit (Absatze 10 und 11)
mdglich. Sie dirfen keine Regelungen nach Absatlz 6 enthalten.

Die BV Flexible Arbeitszeit in der Fassung vom 14.07.2005 bleibt unberihrt.

§8
Sonderformen der Arbeit

(1) Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichiplan (Dienstplan), der einen
regetmaligen Wechsel der taglichen Arbeitszeit in Wechseischichten vorsieht, bei denen die
Beschéaftigten durchschnittich langstens nach Ablauf eines Monats erneut zu mindestens
zwei Nachtschichten herangezogen wird. Wechselschichten sind wechselnde
Arbeitsschichten, in denen ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und
feiertags gearbeitet wird. Nachtschichten sind Arbeitsschichien, die mindestens 2 Stunden
Nachtarbeit umfassen.

Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichiplan (Dienstplan), der einen regelmaigen
Wechsel der téglichen Arbeitszeit in Zeitabschnitten von langstens einem Monat vorsieht.

(2) Der Arbeitnehmer, der standig nach einem Schichtplan (Dienstplan) eingesetzt ist, der
einen regeimafigen Wechse! der t&glichen Arbeifszeit in Wechseischichien (§ 8 Absatz 1
Satz 2} vorsieht, und der dabei in je finf Wochen durchschnittlich mindestens 40
Arbeitsstunden in der dienstplanmafigen oder betriebsiblichen Nachischicht leistet, erhait
eihe Wechselschichizuiage.

Der Arbeitnehmer, der sténdig Schichtarbeit (§ 8 Absatz 1 Unterabsatz 2) zu leisten hat,
erhait eine Schichtzulage, wenn

a) er nur deshalb die Voraussetzungen des Unterabsatzes 1 nicht erfillf,

TV AWO Hamburg vom 12.02.2009, Seite 11 von 36



aa) weil nach dem Schichiplan eine Unterbrechung der Arbeit am Wochenende von
hochstens 48 Stunden vorgesshen ist

oder

bb) well er durchschnittlich mindestens 40 Arbeitsstunden in der dienstplanmafigen oder
betriebsiibiichen Nachischicht nur in je sieben Wochen leistet,

b) die Schichtarbeit innerhalb einer Zeitspanne von mindestens
aa) 18 Stunden
bb) 13 Stunden

geleistet wird.

Die Wechsslschichtzulage betrégt 105,00 Euro monatlich.

Die Schichtzulage betr&gt in den Féllen des

Unterabsatzes 2 Buchstabe a) 62,00 Euro,

Unterabsatzes 2 Buchstabe b)

Doppelbuchstabe aa) 46,00 Euro,
Doppalbuchstabe bb) 36,00 Euro,
monatlich.

Protokolinotiz zu Absatz 2 Unterabsatz 4 Buchstabe b):

Zeitspanne ist die Zeit zwischen dem Beginn der frithesten und dem Ende der spatesten
Schicht innerhalb von 24 Stunden. Die geforderte Stundenzah! muss im Durchschnitt an den
im Schichtplan vorgesehenen Arbeitstagen erreicht werden. Sieht der Schichtplan mehr als
finf Arbeitstage wochentlich vor, kdnnen, falls dies glinstiger ist, der Berechnung des
Durchschnitts finf Arbeitstage wochentlich zugrunde gelegt werden.

(3) Woche ist der Zeitraum von Montag 00.00 Uhr bis Sonntag 24.00 Uhr.
(4) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr.

(5) Mehrarbeit sind die auf Anordnung geleisteten Arbeitsstunden, die Teilzeitbeschaftigte
{ber die vereinbarie regeimalige Arbeitszeit hinaus bis zur regeimaligen wochentlichen
Arbeitszeit von Vollbeschaftigten (§ 7 Absatz 1 und 6) leisten.

(6) Uberstunden sind die auf Anordnung geleisteten Arbeitsstunden, die Uber die im Rahmen
der regeimaRigen Arbeitszeit (§7) fir die Woche diensiplanmafiig bzw. betriebsiblich
festgesetrien Arbeitsstunden hinausgehen, sofern sie nicht in dienstplanorganisierten
Einrichtungen (Schicht-'Wechseischicht) innerhalb von vier Wochen und in sonstigen
Einrichtungen bis zum Ende der darauf felgenden Woche ausgeglichen werden. Anstelle des
Ausgleichszeitraumes von vier Wochen kann der Ausgleich auch innerhalb des
Kalendermonats erfolgen, in dem die Arbeitsstunden nach Satz 1 angefallen sind.
Uberstunden sind auf dringende Fille zu beschrinken und mgiichst gleichmaRig auf die
Beschéftigten zu verteilen.
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(7) Abweichend von Absatz 6 sind nur die Arbeitsstunden Uberstunden, die

a) im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors nach § 7 Absaiz 10 Gber 45
Stunden oder ber die vereinbarte Obergrenze hinaus,

b} im Falle der Einfihrung einer t&glichen Rahmenzeit nach § 7 Absatz 11 auflerhalb
der Rahmenzeit

angeordnet worden sind.

§9

Bereltschaftsdienst und Rufbercitschaft

{1) Beschéaftigte in Einrichiungen, die Uberwiegend pflegerische Tatigkeiten ausiiben, oder
denen {iberwiegend die Betreuung oder Erziehung der uniergebrachten Personen obliegt,
sind verpflichtst, sich auf Anordnung des Arbeitgebers aufierhalb der regeimafligen
Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten Steile aufzuhaiten, um im Bedarfsfalle die
Arbeit aufzunehmen (Bereitschaftsdienst),

Der Arbeitgeber darf Bereitschafisdienst nur anordnen, wenn zu erwarien ist, dass zwar
Arbeit anféllt, erfahrungsgemdal aber die Zeit ohne Arbeitsieistung Gberwiegt.
Bereitschafisdienst darf hdchstens zehn Mal im Monat angeordnet werden.

Der Wochenendbereitschaftsdienst, d.h. die Zeit vom Dienstende am Samstag bis zum
Dienstbeginn am Montag, sowie der Bereitschaftsdienst an Wochenfeiertagen, d.h. die Zeit
vom Dienstende vor dem Wochenfeiertag bis zum Dienstbeginn am Tage nach dem
Wochenfeiertag, gelten als zwei Bereiischaftsdienste. Der Bereitschafisdienst, der sich iber
zwei aufeinander folgende Sonn- und Feiertage erstreckt, gilt als vier Bereiischaftsdiensts.

(1.1) Der Bereitschaftsdienst einschiiefilich der geleisteten Arbeit wird zum Zwecke der
Entgeltberechnung mit 25 v.H. als Arbeitszeit bewertet. Dabei wird eine angefangene halbe
Stunde der ermitielten Arbeitszeit als halbe Stunde gerechnet. Der Bereitschaftsdienst
einschiieftlich der Arbeitsleistung kann auch durch Freizeit abgegolten werden.

{1.2) Wenn die durchschnittliche regeimalige wochentliche Arbeitszeit (§ 7 Abs. 1)
Uberschritten wird, ist die Uberstundenvergiitung (§ 10) zu zahlen.

{2) Zum Zwecke der Vergiitungsberechnung wird die Zeit des Bereitschaitsdienstes
ginschliellich der geleisteten Arbeit wie foigt als Arbeitszeil gewertetl:

ay Nach dem Mal der wahrend des Bereitschaftsdienstes erfahrungsgemaft durchschnittlich
anfailenden Arbeitsleistungen wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes wie folgt als Arbeitszeit

gewertet:
Stufe Arbeitsieistung innerhalb des | Bewertung des Bereitschaftsdienstes
Bereitschafisdienstes als Arbeitszsit
A 0 bis 10 v.H. 15 v.H.
B mehr als 10 bis 25 v.H. 25 v.H.
C mehr als 25 bis 40 v.H. 40 v.H.
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|D | mehr als 40 bis 49 v.H. | 55 v.H. |

Ein hiernach der Stufe A zugeordneter Bereitschaftsdienst wird Stufe B zugeteilt, wenn der
Angestellte wahrend des Bereitschafisdienstes in der Zeit von 22 bis 6 Uhr erfahrungsgemaf
durchschnittlich mehr als dreimal dienstiich in Anspruch genommen wird.

b} Entsprechend der Zahl der vom dem/der Beschéftiglen je Kalendermonal abgeleisteten
Bereitschaftsdienste wird die Zeit eines jeden Bereitschaftsdienstes zusétziich wie folgt als
Arbeitszelt gewertel:

Zahl der Bereitschaftsdienste Bewertung im Kalendermonat als Arbeiiszeit
1. bis 8. Bereitschaftsdienst 25 v.H.
9. bis 12. Bereiischaftsdienst 35 v.H.
13. und folgende Bereitschaftsdienste | 45 v.H.

(2.1) Fir die nach Absatz 2 errechnete Arbeitszeit wird die Uberstundenvergiitung (§ 10 Abs.
1a)) gezahlt.

{2.2) Die nach Absatz 2 Buchstabe a) errechnete Arbeitszeit kann auch durch Freizeit
abgegolien werden. Dabet wird eine angefangene halbe Stunde als halbe Stunde gerechnet.
Bei der Berechnung der Vergitung nach Absatz 2.1 ist in diesem Faile nur die nach Absatz 2
Buchstabe b) errechnete Arbeitszeit zu berlicksichtigen.

(2.3) Die Bereitschaftsdienste werden den einzelnen Stufen aufgrund besonderer
Vereinbarung zugeswiesen. Die Zuweisung gilt fir alle geleisteten Bereitschaftsdisnste ohne
Ricksicht auf die im Einzelfalle angefallene Arbeit.

(2.4) Fir Arzte erfolgt die Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Bereitschaftsdienstes als
Nebenabrede zum Arbeitsverirag. Die besondere Vereinbarung Uber die Zuweisung der
Bereitschaftsdienste bzw. die Nebenabrede zum Arbeitsvertrag sind mit einer Frist von drei
Monaten jeweils zum Ende eines Kalenderjahres kiindbar. Die erstmalige Vereinbarung kann
jedoch mit einer Frist von einem Monat nach Ablauf von sechs Monaten gekiindigt werden.

(3} Die Beschéftigten sind verpflichiet, sich auf Anordnung des Arbeitgebers aulterhaib der
regelméBigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzeigenden Sielie aufzuhalten, um
auf Abruf die Arbeit aufzunehmen (Rufbereitschaft). Rufbereitschaft wird nicht dadurch
ausgeschiossen, dass die Beschaftigten vom Arbeitgeber mit einem Mobiltelefon oder einem
vergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestattet wird. Der Arbeitgeber darf
Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemat lediglich in Ausnahmefilien Arbeit
anfallf. Zum Zwecke der Entgeliberechnung wird die Zeit der Rufbereitschaft mit 12,5 v.H.
als Arbeitszeit gewertet und mit der Uberstundenvergiitung (§ 10) vergiitet. Fiir anfallende
Arbeit einschliellich einer etwaigen Wegezeit wird daneben die Uberstundenverglitung

(§ 10) gezahit; sie entfalit, soweit enisprechender Freizeitausgleich gewéhrt wird. Die
Verglitung kann durch Nebenabrede zum Arbeitsverirag pauschaliert werden. Die
Nebenabrede ist mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende kiundbar.

(4.1) Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft sollen — auch zusammen —, von
Ausnahmefailen abgesehen, nicht mehr als zehn Mal im Kalendermonat angeordnet werden.
Ein Wochenendbereitschaftsdienst soll in den Stufen C und D nicht zusammenhangend von
demselben oder derselben Beschaftigten abgeleistet werden. Nach einem
zusammenhangenden Wochenendbereitschaflsdienst oder einem anderen entsprechenad
langen Bereilschaftsdienst ist eine Ruhezeit von mindestens zwoif Stunden dienstplanmaRig
vorzusehen; diese Ruhezeit kann auch mit einem dienstplanmafig freien Tag
zusammenfallen. Auf Verlangen ist den Beschéftigten im Anschiuss an einen
Bersitschaftsdienst Freizeitabgeltung flr diesen Bereitschaftsdienst nach Absatz 2.3

— mindestens nach der Stufe B — zu gewahren, wenn er sich nach dem Bereitschaftsdienst
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(hermidet fihlt, weil seing [nanspruchnahme wahrend des Bersitschaftsdiensies erheblich
Uber die flr die Zuordnung zur Stufe [ mafigebende Inanspruchnahme hinausgegangen ist.

(4.2) Fur die Feststellung der Zahl der Bereitschaftsdienste im Sinne der Absatz 2 Buchst. b)
und 4.1 rechnen die innerhalb von 24 Stunden vom Dienstbeginn des einen bis zum
Dienstbeginn des folgenden Tages oder innerhalb eines anders eingeteiiten gleichlangen
Zeitraumes (24-Stunden-Wechsel) vor, zwischen oder nach der diensiplanmaligen
Arbeitszeit geleisteien Bereitschallszeiten zusammen als ein Bereitschaftsdienst. Werden
die innerhalb des 24-Stunden-Wechsels anfallenden Bereitschafiszeiten nicht von der-
/demseiben Beschéaftigten geleistet oder wird innerhalb von 24 Stunden in mehreren
Schichten gearbeitet, rechnen je 16 Bereifschafitsstunden als ein Bereiischaftsdienst.

Die von Dienstende am Samstag bis zum Dienstheginn am Montag zusammenhangend
geleisteten Bereitschafiszeiten (Waochenendbereitschaftsdienst) rechnen als zwei
Bereilschaftsdienste. Das gleiche gilt flr die von Dienstende am Tage vor einem
Wochenfeiertag bis zum Dienstbeginn am Tage nach dem Wochenfeleriag
zusammenhangend geleisteien Bereilschaftszeiten. Unterabsatz 1 Satz 2 gilt sinngeman.

For die Feststellung der Zah! der Rufbereitschaften im Sinne des Absatzes 4.1 gilt
Unterabsatz 2 entsprechend.

{4.3) Fir Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft einschiiefilich der geleisteten Arbeit wird
die Nachtdienstenischadigung nicht gewahri.

(5} Fir den haus- und befriebsiechnischen Dienst ist die Einfihrung von
Bereitschaftsdiensien und Rufbereitschaft Uber Betriebsvereinbarungen moglich. Zur
Ausgestaitung der Betriebsvereinbarungen sind inhaltlich die Bestimmungen der Absétze 4.1
bis 4.3 mindestens analog anzuwenden

(6) Im Rahmen des § 7 Arbeitszeitgeselz kann unter den Voraussetzungen
a) einer Prifung alternativer Arbeitszeitmodelle,
b} einer Belastungsanalyse geméaf § 5 Arbeiisschutzgeseiz und

c) gof. daraus resultierender Mainahmen zur Gewdhrleistung des
Gesundheitsschuizes

aufgrund einer Betriebsvereinbarung von den Regelungen des Arbeitszeitgesetzes
abgewichen werden.

Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Absatz 2 Arbeitszeitgesetz kann die tagliche Arbeitszeit
im Sinne des Arbeitszeitgesetzes tber acht Stunden hinaus verlangert werden, wenn in die
Arbeitszeit regelmaRig und in erheblichem Umfang Bereitschafisdienst faili. Hierbei darf die
tégliche Arbeitszeit ausschliellich der Pausen maximal 24 Stunden betragen.
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§10
Ausgleich fiir Sonderformen der Arbeit

(1) Die Beschéaftigten erhalten neben dem Entgelt fir die tatsachiiche Arbeitsleistung
Zeitzuschidge. Die Zeitzuschlage betragen — auch bei Teilzeitbeschéftigten - je Stunde

a) fiir Uberstunden in den

Entgsltgruppen 1 bis 8 25 v.H,,
Entgeitgruppen @ bis 11 20 v.H.,
Entgeltgruppen 12 bis 15 15 v.H.,
b} fir Nachtarbeit 1,30 Euro,
¢) fiir Sonntagsarbeit 25 v.H,,
d) bei Felertagsarbeit

ohne Freizeitgusgleich 135 v.H,,

mit Freizeitausgleich 35 v.H,,

g) fur Arbeit am 24, Dezember und am
31. Dezember jeweils ab 14 Uhr 50 v.H.,

) flr Arbeit an Samstagen von 13 bis 21 Uhr, sowsit
diese nicht im Rahmen von Wechselschicht oder
Schichtarbeit anfallt 20 v.H.

des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 der jeweiligen
Entgeligruppe. Beim Zusammentreffen von Zeitzuschldgen nach Satz 2 Buchst. ¢ bis { wird
nur der hochste Zeitzuschiag gezahit. Auf Wunsch der/des Beschaftigien kdnnen, soweit ein
Arbeitszeitkonto (§ 11} eingerichtet ist und die betrieblichen/dienstlichen Verhélinisse es
zulassen, die nach Satz 2 zu zahlenden Zeitzuschldge entsprechend dem jeweiligen Vom
Hunderisaiz einer Stunde in Zeit umgewandelt und ausgeglichen werden. Dies gilt
entsprechend fir Uberstunden als solche.

Protokollerkldrung zu Absatz 1 Satz 1:
Bei Uberstunden richiet sich das Enigelt flir die tats&chliche Arbeitsleistung nach der
jeweiligen Entgeltgruppe und der individuellen Siufe, héchstens jedoch nach der Stufe 4.

Protokollerkldrung zu Absatz 1 Satz 1 Satz 2 Buchstabe d):

Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und bezeichnet werden.
Falls kein Freizeitausgieich gewahrt wird, werden als Enigelf einschlief¥iich des
Zeitzuschlags und des auf den Feijertag entfallenden Tabelienentgelis hochstens 235 v.H.
gezahit,

(2) Beschaftigte der Enfgeltgruppen 12 bis 15 erhalten nur dann Uberstundenvergiitung,
wenn die Leistung der Uberstunden fiir sémtliche Beschéitigte ihres Betrisbes angeordnet
ist. Andere (ber die regelméfige Arbeitszeit hinaus geleistete Arbeit dieser Beschéitigte ist
durch die Vergltung abgegolien.
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(3) Flr Arbeitsstunden, die keine Uberstunden sind und die aus betrieblichen Griinden nicht
innerhalb des nach § 7 Absatiz 2 Satz 1 oder 2 festgelegten Zeitraums mit Freizeit
ausgeglichen werden, erhalt der Beschéftigte je Stunde 100 v. H. des auf eine Stunde
entfallenden Anteils des Tabsellenenigelis der jeweiligen Entgeligruppe und Stufe,

Protokeollerkidrung zu Absatz 3:
Mit dem Begriff ,Arbeitsstunden” sind nicht die Stunden gemeint, die im Rahmen von
Gleitzeitregelungen im Sinne der Protokollerkldrung zu § 7 anfallen, es sei denn, sie sind

angeordnet worden.

§ 11
Arbeitszeitkonto

(1) Durch Betriebsvereinbarung kann ein Arbeitszeitkonto eingerichtet werden. Soweit ein
Arbeitszeitkorridor oder eine Rahmenzeit versinbart wird, ist ein Arbeitszeitkonto
einzurichten.

(2) In der Betriebsvereinbarung wird festgelegt, ob das Arbeitszeitkonto im ganzen Betrieb
oder in Teilen davon eingerichtet wird. Alle Beschaftiglen der Betriebsteile, fur die ein
Arbeitszeitkonto eingerichtet wird, werden von den Regelungen des Arbeitszeitkontos
erfasst.

(3) Auf das Arbsitszeitkonto kdnnen Zeiten, die bei Anwendung des nach § 7 Absatz 2
fesigelegten Zeitraums als Zeitguthaben oder als Zeitschuld bestehen bleiben, nichi durch
Freizeit ausgeglichene Zeiten nach § 10 Absatz 1 Satz 4 Buchstabe d und Absatz 3 sowie in
Zeit umgewandeite Zuschlage nach § 10 Absatz 1 Satz 4 gebucht werden. Weitere
Kontingente (z.B. Rufbereitschafis-/Bereifschaftsdienstentgelte) kdnnen durch
Betriebsvereinbarung zur Buchung freigegeben werden. Die Beschéftigten entscheiden flr
einen in der Betriebsvereinbarung festgelegten Zeitraum, welche der in Saiz 1 genannien
Zeiten auf das Arbeitszeitkonto gebucht werden.

{(4) Im Falie einer unverziiglich angezsigten und durch &rzlliches Attest nachgewiesenen
Arbeitsunfahigkeit wihrend eines Zeitausgleichs vom Arbeilszeitkonto (Zeiten nach Absatz 3
Satz 1 und 2) tritt eine Minderung des Zeitguthabens nicht ein.

Protokollerklérung zu Absatz 4:
Durch diese Regelung werden aus dem Urlaubsrecht entlehnte Anspriiche nicht begriindet.

(5) In der Betriebsvereinbarung sind insbesondere folgende Regelungen zu treffen:

a) Die hochstmégliche Zeitschuld (bis zu 40 Stunden) und das héchsizuldssige
Zeitguthaben (bis zu einem Vielfachen von 40 Stunden), die innerhalb eines
bestimmten Zeitraums anfallen dlrfen;

b} nach dem Umfang des beantragten Freizeitausgleichs gestaffelie Fristen fiir
das Abbuchen von Zeitguthaben oder fir den Abbau von Zeitschulden durch
die/den Beschaftigien;

¢) die Berechtigung, das Abbuchen von Zeitguthaben zu bestimmten Zeiten (z.B.
an so genannten Brickentagen) vorzusehen;

d) die Folgen, wenn der Arbeitgeber einen bereits genehmigten Freizeitausgleich
kurzfristig widerruft.

(6) Der Arbeitgeber kann mit der/dem Beschaftigten die Einrichtung eines Langzeitkontos
vereinbaren. In diesem Fall ist der Betriebsrat zu beteiligen und — bei insolvenzfahigkeit des
Arbeitgebers — eine Regelung zur Insolvenzsicherung zu treffen.
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Die Dokumentation der Arbeitszeit, der Mehrarbeit, der Uberstunden, der
Bereitschaftsdienste efc. ist nicht mit dem Arbeitszeitkonto gem. § 11 gleichzusetzen.
Arbeiiszeitkonten kdnnen nur auf der Grundlage des § 11 durch Betriebsvereinbarungen
eingerichtet werden. Die Protokolierkldrung zu § 7 Abs. 12 bleibt unberlhrt,

§12
Teilzeitbeschiftigung

(1)} Mit Beschéftigten soll auf Antrag eine geringere als ihre individuelle Arbeitszeit vereinbart
werden, wenn sie

a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder
b) einen nach arztlichem Gutachten pflegebediritigen sonstigen Angehdrigen

tatsachlich betreuen oder pflegen und dringende betriebliche Belange nicht entgegensiehen.
Die Teilzeitheschiftigung nach Unterabsatz 1 ist auf Antrag auf bis zu drei Jahre zu
befristen. Sie kann einmal um bis zu zwei Jahre verléngert werden; der Antrag ist spétestens
sechs Monate vor Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschaftigung zu stellen, Eine
weitergehende einvernehmliche Verlangerung der Vereinbarung einer geringeren Arbeitszeit
ist méglich.

(2) Beschéatftigte, die in anderen als den in Absatz 1 genannten Falien eine geringere
Arbeitszeit vereinbaren wallen, kdnnen von ihrem Arbeitgeber verlangen, dass er mit ihnen
die Moglichkeit einer Arbeitszeitverringerung mit dem Ziel erdrtert, zu einer enisprechenden
Vereinbarung zu gelangen.

(3) Ist mit Beschéftigten auf ihren Wunsch eine nicht befristete Arbeitszeitverringerung
vereinbari worden, sollen die Beschiftigien bel spaterer Besetzung eines Arbeitsplatzes mit
einer htheren Wochenstundenzahi bei gleicher Eignung im Rahmen der betrieblichan
Mdoglichkeiten bevorzugt berlicksichtigt werden. Die Bevorzugung gilt nicht, wenn das
Volumen der individuelien Wochenarbeitszeit vor ihrer Verringerung Uberschritten wird.

§13
Eingruppisrung

(1) Die Eingruppierung wird im Zusammenhang mit der Entgeltordnung geregelt.

(2} Soweit die Beschafligungszeit im Zusammenhang mit der Eingruppierung relevant ist,
werden ununterbrechene Beschaftigungszeiten, die unmittelbar vor Beginn des
Arbeitsverhzlinisses bel einem anderen Arbeitgeber der Arbeiterwohlifahri in
Hamburg zurtickgelegt wurden, anerkannt. Unterbrechungszeiten von bis zu einem
Monat sind unschadlich.

§ 14
Voriibergehende Ausiibung einer héherwertigen Tatigkeit

{1} Wird den Beschéfligten voriibergehend eine andere Tatigkeit Ubertragen, die den
Tatigkeitsmerkmalen einer hdheren als ihrer Eingruppierung entspricht, und haben sie diese
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mindestens einen Monat ausgelibt, erhaiten sie fur die Dauer der AusiGbung eine persdnliche
Zulage rlckwirkend ab dem ersten Tag der Ubertragung der Tatigkeit.

{2) Durch besonderen Tarifvertrag kann im Rahmen eines Kataloges, der die hierflr in Frage
kommenden Tatigkeiten auffihrt, bestimmt werden, dass die Voraussetzung fir die Zahlung
einer persénlichen Zulage bereits erflli ist, wenn die voribargehend Gberiragens Tatigkeit
mindestens drei Arbeitstage angedauert hat und die/der Beschaitigle ab dem ersten Tag der
Verfretung in Anspruch genommen worden ist.

{3} Die personliche Zulage bemisst sich fur Beschaftigte, die in eine der Enigeltgruppen 9 bis
14 eingruppiert sind, aus dem Unterschiedsbetrag zu dem Tabellenentgelt, das sich fr die
Beschaftigten bei dauerhafter Ubertragung nach § 17 Absatz 4 Satze 1 und 2 ergeben hétte.
Fir Beschaftigie, die in eine der Enigeltgruppen 1 bis 8 eingruppiert sind, betrdgt die Zulage
4,5 v.H. des individuellen Tabellenentgeits der Beschaftigten.

§15
Tabellenentgelt

(1) Der Beschafligte erhalt monatlich ein Tabellenentgell. Die HShe bestimmt sich nach der
Entgeltgruppe, in die er eingruppiert ist, und nach der flir thn gelienden Siufe.

(2) Beschéftigte erhalten Entgelt nach der Antage A. Ab dem 01. August 2008 erhalten die
Beschafligten Enfgell nach der Anlage B und ab dem 01. Dezember 2009 nach der Anlage
C.

(3) Im Rahmen von besonderen tarifvertraglichen Regelungen kdnnen fir an- und ungelernte
Tétigkeiten in von Ausgliederung bedrohien Bereichen in den Enfgeltgruppen 1 bis 4
Abweichungen von der Entgeititabelie bis zu einer dort vereinbarten Untergrenze
vorgenommen werden. Die Untergrenze muss im Rahmen der Spannbreite des Entgelis der
Entgeltgruppe 1 liegen.

§16
Stufen der Entgeltiabelle

{1) Die Entgeitgruppen 2 bis 8 umfassen sechs Stufen. Die Entgeligruppen 9 bis 15
umfassen fanf Stufen. Die Abweichungen von Satz 1 sind im Anhang zu § 16 geregeit.

{2} Bei Einstellung werden die Beschéftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofermn keine
einschldgige Berufserfahrung vorliegt. Verfgt die/der Beschéftigte (iber eine einschldgige
Berufserfahrung von mindestens einem Jahr, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2.

(3} Unabhéngig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des
Personalbedarfs Zeiten einer varherigen beruflichen Tatigkeil ganz oder teilweise flr die
Stufenzuordnung ber(icksichtigen, wenn diese Tatigkeit fiir die vorgesehene Tatigkeit
forderlich ist. Die Verweildauer in der vorweg gewéhrien Stufe verlangert sich bis zum
inkrafitreten einer neuen Entgeliordnung flr den jewetligen Tétigkeitsbereich um ein Jahr.

Protokoilerklarung zu Absatz 2:
Ein Berufsprakiikum nach dem Tarifvertrag TV-Prakt AWO Hamburg vom 19.02.2008 gilt
grundséatziich als Erwerb einschlagiger Berufserfahrung.

TV AWO Hamburg vom 19.02.2009, Seite 19 von 36



(4) Die Beschéftigten erreichen die jeweils ndchste Stufe nach folgenden Zeiten einer
ununterbrochenen Tatigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber
(Stufenlaufzeit):

Stufe 2 nach einem Jahrin Stufe 1,
Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2,
Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3,
Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4,
Stufe 6 nach flinf Jahren in Stufe 5.

(5) Die Entgeligruppe 1 umfasst finf Stufen. Einstellungen erfelgen zwingend in der Siufe 2
(Eingangsstufe). Die jeweils ndchste Stufe wird nach vier Jahren der vorangegangenen Stufe
erreicht. § 17 Absatiz 2 bleibt unberdhrt.

§17
Allgemeine Regelungen zu den Stufen

(1) Die Beschéftigten erhalten vom Beginn des Monats an, in dem die nachste Stufe erreicht
wird, das Tabellenentgeit nach der neuen Stufe.

(2) Bei Leistungen der/des Beschéftigten, die erheblich Uber dem Burchschnitt liegen, kann
die erfordertiche Zeit flir das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verklrzt werden. Bei
Leistungen, die erheblich unier dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit fir das
Erreichen der Stufen 4 bis 6 jewells verlangert werden. Bei einer Veri&ngerung der
Stufenlaufzeit hat der Arbeitgeber jahrlich zu prifen, ob die Voraussetzungen fiir die
Veriangerung noch vorliegen. Fur die Beratung von schriftlich begriindeten Beschwerden
von Beschafligten gegen eine Verlangerung nach Saiz 2 bzw. 3 ist eine betriebliche
Kommission zusténdig. Die Mitglieder der betrieblichen Kommission werden je zur Halfte
vom Arbeitgeber und vom Belriebsrat benannt; sie missen dem Betrieb angehdren. Der
Arbeitgeber entscheidet auf Vorschlag der Kemmission dartber, ob und in welchem Umfang
der Beschwerde abgeholfen werden soil,

Profokollerklérung zu Absatz 2 Safz 2:

Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten Arbeitsunfall oder einer
Berufskrankheit gem&f §§ 8 und 9 SGB Vil beruhen, ist diese Ursache in geeigneter Weise
zu berilicksichiigen.

Protokollerkldrung zu Absatz 2 Salz 6:
Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Entscheidung Uber die leistungsbezogens

Stufenzuordnung.

{3) Ben Zeiten einer ununterbrochenen Tatigkeit im Sinne des § 16 Abs. 4 Satz 1 stehen
gleich:

a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz,

b) Zeiten einer Arbeitsunfahigkeit nach § 20 bis zu 26 Wochen, soweit Enigeltfortzahlung
oder Krankengeldzuschuss gewahrt wird,

¢) Zeiten eines bezahlten Urlaubs,
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d) Zeiten gines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antrilt schrifilich ein
dienstliches bzw. betriebliches Interesse anarkannt hat,

e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Kalenderjahr,
f) Zeiten der voriibergehenden Ubertragung einer héherwertigen Tatigkeit.

Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils dret Jahren, die nicht von Saiz 1
erfasst werden, und Elternzeit bis zu finf Jahren sind unschédlich, werden aber nicht auf dis
Stufenlaufzeit angerechnet. Bei einer Unterbrechung von mehr als drei Jahren, bei Elternzeit
von mehr als finf Jahren, erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, die der vor der Unterbrechung
erreichien Stufe vorangeht, jedoch nicht niedriger als bei siner Neueinstellung; die
Stufenlaufzeif beginnt mit dem Tag der Arbeitsaufnahme. Zeiten, in denen Baschafligte mit
einer klrzeren als der regeimaligen wochentlichen Arbeitszeit eines enisprechenden
Volibeschaftigten beschaftigt waren, werden voll angerechnet.

(4) Bel Eingruppierung in eine hdhere Entgeltgruppe werden die Beschaftigten derjenigen
Stufe zugeordnet, in der sie mindestens ihr bisheriges Tabellenentgel erhalten, mindestens
jedoch der Stufe 2. Betragt der Unterschiedsbetrag zwischen dem derzeitigen
Tabellenentgelt und dem Tabelienentgelt nach Satz 1 ab 1. Januar 2008 weniger als EUR
30,00 in den Entgeligruppen 1 bis 8 bzw. weniger als EUR 60,00 in den Entgeltgruppen § bis
15, so erhalt die/der Beschafligte wahrend der betreffenden Stufenlaufzeit an Stelle des
Unterschiedsbetrages einen Garantiebetrag von monatlich EUR 30,00 {Entgelfgruppen 1 bis
8} bzw. EUR 80,00 (Entgeltgruppen 9 bis 15). Wird die/der Beschéfiigie nicht in die ndchst
héhere, sondern in eine darlber liegende Entgeligruppe hbhergruppieri, ist das
Tabellenentgelt fir jede dazwischen liegende Entgeltgruppe nach Satz 1 zu berechnen; Satz
2 gilt mit der Maflgabe, dass auf das derzeitige Tabellenenigelt und das Tabellenenigelt der
Entgeligruppe abzustelien ist, in die die/der Beschattigte hdhergruppiert wird. Die
Stufenlaufzeit in der htheren Entgeligruppe beginnt mit dem Tag der Hohergruppierung. Bei
einer Eingruppierung in eine niedrigere Entgeligruppe ist die/der Beschéftige der in der
héheren Enigeltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen. Die/Der Beschéftigie erhiit vom Beginn
des Monats an, in dem die Verdnderung wirksam wird, das entsprechende Tabellenentgelt
aus der in Satz 1 oder Satz 5 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeligruppe,
gegebenenfalls einschiiefdlich des Garantiebeirages.

Profokollerkldrung zu Absalz 4 Satz 2:
Die Garantiebetrége nehmen an allgemeinen Entgeltanpassungen nach dem 31.12.2010 teil.

Protokollerkldrung zu Absaiz 4 Salz 3:

Satz 3 gilt bis zum Inkraftireten der Eingruppierungsvorschriften des TV AWO Hamburg
{Entgeltordnung) nicht fir Angestellie, wenn sie von der Entgeligruppe 3 in die Entgeltgruppe
5 oder von der Enigeligruppe 6 in die Entgeltgruppe 8 hohergruppiert werden.

§18
Jahressonderzahiung

(1) Beschéaftigte, die am 1. Januar des Folgejahres in einem Arbeitsverhitnis stehen und
mindestens seit dem 1. September des Bezugsjahres beschaftigt sind, haben Anspruch auf
eine Jahressonderzahiung.

Davon abweichend kann im Rahmen eines geringfiigigen Beschaftigungsverhalinisses im
Sinne des § 8 Absatz 1 Nr. 1 SGB {V vereinbart werden, dass anstelle einer Sonderzahiung
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ein Zuschlag zum Stundenentgelt in Hdhe von 0,60 Eurc gezahlt wird. Ein Anspruch auf
Jahressonderzahlung besteht in diesem Fall nicht.

(2} Die Jahressonderzahlung betr&gt

in den Entgeltgruppen 1 his 8 20 v. H.
in den Enigeltgruppen 9 bis 12 80 v. M.
in den Entgeligruppen 13 bis 15 60 v. H.

des den Beschiéftigten in den Kalendermonaten Juli, August und September durchschnittlich
jewells gezahlten monatlichen Entgelts nach § 15; unberlcksichtigt bleiben hierbei das
zusatzlich fiir Uberstunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im
Dienstplan vorgesehenen Uberstunden und Mehrarbeit).

Der Bemessungssatz bestimmt sich nach der Entgeltgruppe am 1. November.

Bei Beschaftigten, deren Arbeitsverhéltnis nach dem 1. Juli begonnen hat, tritt an die Stelle
des Bemessungszeitraums der erste volle Kalendermonat des Arbeitsverhéitnisses.

In den Féllen, in denen im Kalenderjahr der Geburt des Kindes wahrend des
Bemessungszeitraumes eines elterngeldunschadliche Teilzeitbeschaftigung ausgelbt wird,
bemisst sich die Jahressonderzahlung nach dem Beschéftigungsumiang am Tag vor dem
Beginn der Elernzeit.

Protokollerkidrung zu Absalz 2;

Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Enfgeits werden die
gezahlten Enigelie der drei Monate addiert und durch drei geteilt; dies gilt auch bei einer
Anderung des Beschaftigungsumfanges. Ist im Bemessungszeitraum nicht fiir alle
Kalendertage Entgelt gezahit worden, werden die gezahlien Entgelie der drei Monate
addiert, durch die Zah! der Kalendertage mit Entgelt geteilt und sodann mit 30,67
multipliziert. Zeitraume, flir die Krankengeldzuschuss gezahit worden ist, bleiben hierbei
unberlcksichtigt. Besteht wihrend des Bemessungszeitraums an weniger als 30
Kalendertagen Anspruch auf Entgelt, ist der letzte Kalendermonat, in dem fir alle
Kalendertage Anspruch auf Entgelt bestand, mafigeblich.

(3) Der Anspruch ermagigt sich um ein Zwdiftel {ir jeden Kalendermonat, in dem die
Beschéftigten nicht wenigstens flr einen Tag Anspruch auf kntgelt, Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfaile oder Fortzahlung des Entgelis wahrend des Erholungsuriaubes gegen den
Arbeitgeber haben.

Die Verminderung unierbieibt {Ur Kalendermonate, flir die Beschaftigte kein Enigelt erhalten
haben wegen

a) Ableistung von Grundwehrdienst oder Ziviidienst, wenn sie vor dem 1. Dezember
diesen beendet und die Beschéaftigung unverziglich wieder aufgenommen haben,

b) Beschafligungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 des
Mutterschuizgesetzes,

¢} Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeilgesetzes
bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor
Antritt der Elternzeit Entgelianspruch bestanden hat.

Die Verminderung unterbleibt ebenfalls fir Kalendermonate, in denen Beschéttigten nur
wegen der Hohe des zustehenden Krankengeldes ein Krankengeidzuschuss nicht gezahit
worden ist.

(4) Die Jahressonderzahiung wird mit dem Tabellenentgelt fir November ausgezahit.
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§19
Bemessungsgrundlage fiir die Entgeltfortzahlung

(1) In den Féilen der Entgeltforizahlung nach § 7 Absatz 3 Satz 1, § 26, § 27 und § 29
werden das Tabellenentgeit sowie die sonstigen in Monatsbetrdgen festgelegten
Entgeltbestandteile weitergezahlf. Die nicht in Monatsbetrdgen festgelegten
Entgeltbestandteile werden als Durchschnitt auf Basis der dem mafigebenden Ereignis {ir
die Entgeltfortzahlung vorhergehenden letzten drei vollen Kalendermonate )
{Berechnungszeitraum) gezahit. Ausgenommen hiervon sind das zuséaizlich fur Uberstunden
und Mehrarbeit gezahite Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen
Uberstunden und Mehrarbeit), Jahressonderzahiungen sowie vermagenswirksame
Leistungen, Jubildumszuwendung und Sterbegeld.

Protokoilerklarungen zu den Sétzen 2 und 3:

a) Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnittsberechnung nach Satz 2 sind
Kalendermonate, in denen an allen Kalendertagen das Arbeitsverhalinis bestanden
hat. Hat das Arbeitsverhalinis weniger ais drei Kalendermonate bestanden, sind die
vollen Kalendermonate, in denen das Arbeitsverhaiinis bestanden hat, zu Grunde zu
tegen. Bei Anderungen der individuellen Arbeitszeit werden die nach der
Arbeitszeitdnderung liegenden vollen Kalendermonate zu Grunde gelegt.

b) Der Tagesdurchschniti nach Satz 2 betr&gt bei einer durchschnittlichen Verteilung der
regelmaBigen wochentlichen Arbeitszeit auf finf Tage 1/65 aus der Summe der zu
beriicksichtigenden Entgeithestandteile, die fir den Berechnungszeitraum
zugestanden haben. Malgebend ist die Verteilung der Arbeitszeit zu Beginn des
Berechnungszeifraums. Bei einer abweichenden Verteilung der Arbeitszeit ist der
Tagesdurchschnitt entsprechend Satz 1 und Satz 2 zu ermitteln.

¢) Sofem wéhrend des Berechnungszeitraums bereits Fortzahlungstatbesténde
vorlagen, bleiben die in diesem Zusammenhang auf Basis der Tagesdurchschnitte
gezahiten Betrége bel der Ermittlung des Durchschnitts nach Satz 2 unberlcksichtigt.

d) Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemeinen Entgeltanpassung ein, sind
die Beschaftigten so zu siellen, als sei die Entgeltanpassung bereits mit Beginn des
Berechnungszeitraums eingetreten.

(2) Entsprechendes gilt bei Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.

§ 20 Entgeltfortzahlung, Krankengeldzuschuss und
Nachweispflichien im Krankheiisfail

(1) Werden die Beschéftigien durch Arbeitsunfahigkeit infolge Krankheit ohne ihr
Verschulden an der Arbeitsleistung gehindert, erhaiten sie fir die Dauer von 6 Wochen nach
MaRgabe der §§ 3 und 4 Entgeltfortzahlungsgesetz die Entgeltfortzahlung nach § 15.

Protokollerki&rung zuy Absatz 1:
Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfahigkeit vorsatzlich oder greb
fahrldssig herbeigefUhrt wurde.

{2) Wurde die Arbeitsunpfdhigkeit durch das Verschuiden eines Dritten verursacht, haben
die Beschaftigten dies dem Arbeitgeber unverziiglich anzuzeigen. Es gelten die Regelungen
des Enigelitfortzahlungsgesetzes, insbesondere der §§ 6 und 7 Entgelffortzahiungsgesetz.
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(3) Im Falie der Arbeitsunfahigkeit infolge Krankheit sind die Beschéftigten verpflichtet, dem
Arbeitgeber die Arbeitsunfahigkeit und deren voraussichiliche Dauer unverziiglich
mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfahigkeit langer als drei Kalendertage, haben die
Beschéftigten eine drztliche Bescheinigung (iber das Bestehen der Arbeitsunfahigkeit sowie
deren voraussichtliche Dauer spétestens an dem darauf folgenden aligemeinen Arbeitstag
dem Arbeitgeber vorzulegen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, in begriindeten Einzelféilen die
Vorlage der 8rztlichen Bescheinigung friiher zu verlangen. Dauert die Arbeitsunfahigkeit
lénger als in der Bescheinigung angegeben, sind die Beschéaftigien verpflichtet, eine neue
arztliche Bescheinigung unverziigiich vorzulegen.

Protokolierklarung zu Absaiz 3 Satz 3:

Begriindete Einzelfélle liegen insbesondere vor, wenn die Zeiten der Arbeitsunfahigkeit
wiederholt unmittelbar vor oder nach einem Erholungsurlaub der Beschéftigten,
Wochenenden oder Feiertagen liegen.

(4) Nach einer Beschaftigungszeit von mehr als drei Jahren wird bei Arbeitsunfahigkeit ab
der siebten Woche bis einschliellich der 13, Woche, bei siner Beschaitigungszeit von mehr
als finf Jahren ab der siebten Woche bis einschliefdlich der 18. Woche und bei einer
Beschéaftigungszeit von mehr als zehn Jahren ab der siebten Woche bis zur 26. Woche ein
Zuschuss zu den Barleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung bis zur Hohe des
Nettoentgelies gezahli; hichstens jedoch bis zu dem sich aus einem Bruttoentgelt in Hohe
der Beitragsbemessungsgrenze ergebenden Nettoenigelt.

Bemessungsgrundlage fir die Berechnung des Krankengeldzuschusses ist das von der
gesetzlichen Krankenkasse fesigesetzte kalendertigliche Bruttokrankengeld, vermindert um
50 v.H. der auf das Krankengeld entfallenden Beitragsanieile des Arbeitnehmers, die an den
Rentenversicherungsirager, den Pflegeversicherungstrdger sowie an die Bundesanstalt fir
Arbeit abzufithren sind. Bei Beschéftigien, die wegen der H8he ihres Einkommens nicht
krankenversicherungspflichtig sind, erfolgl die Berechnung des Krankengeldzuschusses
unter Abzug des Krankengeldhdchsisatzes der gesetziichen Krankenversicherung.

{5) Vollenden die Beschéfiigten wahrend der Arbeitsuntahigkeit die zu einer langeren
Bezugsdauer berechtigenden Beschaftigungszeit, wird der Krankengeldzuschuss so gezahlt,
wie wenn die Beschéftigten die 1&ngere Beschaftigungszeit bereits zu Beginn der
Arbeitsunfahigkeit vollendet hitten.

{6) Haben die Beschéftigten nicht sechs Monate wieder gearbeitet, und werden sie aufgrund
derselben Ursache emeut arbeitsunfahig, wird die Enigeltfortzahlung bzw. der
Krankengeldzuschuss nur fir die nach Absatz 4 mafigebende Zeit gezahlt.

(7) Entgelt im Krankheitsfall wird nicht Uber das Ende des Arbeitsverhiiinisses hinaus
gezahit. § 8 Entgeitfortzahlungsgesetz bieibt unberlhrt. Krankengeldzuschuss wird zudem
nicht Gber den Zeitpunkt hinaus gezahit, von dem an Beschaftigte eine Rente oder eine
vergleichbare Leistung auf Grund eigener Versicherung aus der gesetzlichen
Rentenversicherung, aus einer zusatziichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung oder aus
giner sonstigen Versorgungseinrichtung erhatten, die nichi allein aus Mitiein der
Beschéftigten finanziert ist. Uberzahlter Krankengeldzuschuss und sonstige Uberzahlungen
gelten als Vorschuss auf die in demselben Zeitraum zustehenden Leistungen nach Salz 3;
die Anspriiche der Beschéftigten gehen insoweit auf den Arbeitgeber Uber. Der Arbeitgeber
kann von der Rickiorderung des Teils des Uberzahlten Belrags, der nicht durch die fir den
Zeitraum der Uberzahlung zustehenden Beziige im Sinne des Satzes 3 ausgeglichen
worden ist, absehen, es sei denn, die Beschaftigten haben dem Arbeiigeber die Zustellung
des Rentenbescheids schuldhaft verspétet mitgeteilt.
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§ 21
Vermogenswirksame Leistungen

Nach Mafigabe des Vermdgensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung erhalien die
Beschéaftigten EURO 6,65 je Monat, fur den sie Anspruch auf Entgeit, Entgeltfortzahiung im
Krankheitsfall oder Forizahlung des Entgelts wahrend des Erholungsurfaubes gegen den
Arbeitgeber haben.

Abweichend von Saiz 1 erhalien Beschaitigte, die bei Forigeltung des bisherigen Tarifrechts
in die Lohngruppen 1 bis 4, die Vergltungsgruppen X bis VIl cder Kr 1 bis 2
einzugruppieren wéren, die vermogenswirksamen Leistungen in Héhe von EURO 13,29,

Teilzeitbeschaftigte erhalten die Leistungen nach den Satzen 1 oder 2 in voller Hohe; § 24
Absatz 2 findet keine Anwendung. Der Anspruch auf vermdgenswirksame Leistungen
entsteht frihestens fur den Kalendermonat, in dem die Beschaftigten dem Arbeitgeber die
erforderlichen Angaben mitteilen. Die vermdgenswirksame Leistung ist nicht
zusatzversergungspflichtig.

§ 22
Jubildumszuwendung

Die Beschéftigien erhalien nach einer ununterbrochenen Tatigkeit bei einem Arbeiigeber der
Arbeiterwohlfahrt Hamburg eine Jubilaumszuwendung. Die H8he belragt nach einer Tatigkeit

von 25 Jahren EUR 300,00
von 35 Jahren EUR 400,00
von 45 Jahren EUR 500,00.

Teilzeitbeschaftigie erhaiten das Jubildumsgeld in voiler Hohe.
Protokollerklérung zu § 22:

Arbeitgeber der AWO sind Gliederungen der Arbeiterwohlfahrt und Gesellschaften, an denen
Gliederungen der Arbeiterwohlfahrt Hamburg mehrheitlich beteiligt sind.

§ 23
Sterbegeild

Beim Tod von Beschéftigten, deren Arbeitsverhéitnis zu diesem Zeitpunkt 18nger als sechs
Monate bestanden und nicht geruht hat, wird den unterhaltsberechiigten Ehegattinnen/
Ehegatten oder Lebenspartnerinnen/iebenspartner im Sinne des
Lebenspartnerschaftsgasetzes oder Kindemn ein Sterbegeld gewahrt. Als Sterbegeld wird flir
die restlichen Tage des Sterbemonats und - in einer Summe - fiir zwei weitere Monate das
jeweilige Tabellenentgelt der Beschéfiigten gezahit. Die Zahiung des Sterbegeides an einen
der Berechtigten bringt den Anspruch der Gbrigen gegeniiber dem Arbeitgeber zum
Erléschen. Waren die Beschaftigten ieilzeitbeschifligt, richtet sich die Héhe des
Sterbegeldes nach § 24 Absatz 2.
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§ 24
Berechnung und Auszahiung des Entgeltes

(1) Bemessungszeitraum flir das Tabellenentgelt und die sonstigen Enfgelibestandteile ist
der Kalendermonat, soweit tarifvertraglich nicht ausdricklich etwas Abweichendes geregelt
ist. Die Zahiung erfolgt am letzten Tag des Monats (Zahltag) fiir den laufenden
Kalendermonat auf ein von den Beschaftigten benanntes Konto innerhalb eines
Mitgliedstaates der Europdischen Union. Fallt der Ietzte Tag eines Monats auf einen
Samstag, Scnniag oder Feiertag, erfoigt die Zahlung zum vorhergshenden Bankarbeitstag.
Entgeltbestandieile, die nicht in Monatsbetragen fesigelegt sind, sowie der
Tagesdurchschnitt nach § 19 sind am Zahltag des zweiten Kalendermonats, der auf ihre
Entstehung folgt, fallig.

Protokollerklarungen zu Absatz 1:

1. Teilen Beschaftigte ihrem Arbeitgeber die fir eine kostenfreie bzw. kostenglinstigere
Uberweisung in einen anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union erforderlichen
Angaben nicht rechtzeitig mit, so tragen sie die dadurch entstehenden zusatzlichen
Uberweisungskosten.

2. Soweit Arbeitgeber die Bezlige am 15. eines jeden Monats fUr den laufenden Monat
zahlen, koOnnen sie jeweils im Dezember eines Kalenderjahres den Zahitag vom 15.
auf den letzten Tag des Monats geméal Absatz 1 Satz 1 verschieben.

(2) Soweit tarifvertraglich nicht ausdricklich etwas anderes geregelt isf, erhalten
Teilzeitbeschaftigie das Tabelienenigeli {§ 15) und alie sonsligen Entgelibestandieile sowie
Leistungen nach § 18 in dem Umfang, der dem Antell ihrer individuell vereinbarten
durchschnititichen Arbeitszeit an der regeimafiigen Arbeilszeit vergleichbarer
Vollzeitbeschafligter entspricht.

Schicht- und Wechselschichtzulagen werden auch an Teilzeitbeschiftigte in voller Hohe
gezahit.

(3) Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Entgeltbestandieile
nichi fiir alie Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil gezahii, der auf den
Anspruchszeitraum entfailt, Besteht nur flr einen Teil eines Kalendertages Anspruch auf
Enigeit, wird flir jede geleistete dienstplanmalige oder betriebstbiiche Arbeitsstunde der auf
eine Stunde entfallende Anteil des Tabellenenigeltes sowie der sonstigen in Monaisbetrdgen
festgelegten Entgelibestandteile gezahlt. Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden
Anteils sind die in Monatsbetragen festgelegten Entgeltbestandieile durch das 4,348-fache
der regeimaftigen wichentlichen Arbeitszeit {(§ 7 und entsprechende Sonderregelungen) zu
teilen.

{4} Ergibt sich bel der Berechnung von Belrdgen ein Bruchteil eines Cenis von mindestens
0,5, ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzurunden.
Zwischenrechnungen werden leweils auf zwei Dezimalstellen durchgefihrt. Jeder
Entgeltbestandteil ist einzeln zu runden.

{5} Entfailen die Voraussetzungen fiir eine Zulage im Laufe eines Kalendermonats, gilt
Absatz 3 entsorechend.

{6} Einzelvertragiich kénnen neben dem Tabellenentgelt zustehende Entgelibestandteile
(z.B. Zeitzuschiage) pauschaliert werden. Durch Nebenabrede zum Arbeitsvertrag kann zum
Zwecke der Ersparnis von Beitrdgen zur Sozialversicherung oder um die Uberschreitung der
Versicherungspflichtgrenze in der Sozialversicherung zu vermeidsen, gemal § 4 Absatz 3
des Tarifveriragsgeseizes vereinbart werden, in welcher Hohe der Anspruch der
Beschéftigten auf Vergliitungsspitzenbetrdge erlischi.
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(7} Mit dem Entgelt ist die regelmalige Arbeitszeit, auch wenn sie nach § 7
veriangert ist, abgegolten.

§ 25
Betriebliche Altersversorgung

(1) Die Beschaftigten haben Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung nach Mallgabe
der nachfcigenden Absatze. Diese gelten auch flr alie Versorgungen, die vor inkraftireten
des Tarifvertrages bei der Allianz Pensionskasse abgeschiossen wurden.

Vor Inkrafttreten dieses Tarifvertrages bestehende Versorgungen {ber den VBLU e V.
bleiben von den nachfolgenden Regelungen unberihrt und werden zu unverédnderten
Bedingungen fortgefihrt.

{2.1.) Die Beschéttigten kbnnen mit schriftiichem Antrag verlangen, dass bis zu 4 % der
jeweils maRgeblichen Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung
der Arbeiterinnen/Arbeiter und Angesieliten ihrer kinftigen Entgeltansprliche durch eine
Entgeltumwandlung flr ihre betriebliche Altersversorgung verwendet wird (§ 3 Nr. 63 EStG
n.F.}). Soweit nach den geseizlichen Regelungen weitere steuerfreie bzw. steuerbeglinstigte
Zahiungen in demselben Durchflihrungsweg moglich sind, kénnen die Beschaftigien
abweichend von Satz 1 hiervon Gebrauch machen.

{2.2.) Die teilnehmenden Beschaftigten mussen mindestens jahrlich einen Betrag in Héhe
von 1/160 der Bezugsgrofie nach § 18 Abs. 1 SGB IV flr ihre betriebliche Altersversorgung
verwenden.

(2.3.) Die Einzelheiten werden zwischen dem Arbeitgeber und den teilnehmenden
Beschéaftigien unier Beachiung der Regelungen dieses Paragraphen individuell geregelt.

(3) Folgende Entgelibestandteile kénnen auf Verlangen der Beschaftigien fir eine
betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandiung verwendet werden:

Tabellenenigelf

Tarifliche oder aulertarifliche Pramien

Jahressonderzahlung und andere tarifliche oder auliertarifliche Zuwendungen
vermdagenswirksame Leistungen

sonstige regelmaRige tarifliche oder aulertarifliche Entgeltbestandteile

2 4 e B ¢

{4) Die betriebiiche Altersversorgung durch Entgeltumwandiung ist nach Wah! der
Beschéaftigten Uber eine Pensionskasse der ,neue leben Pensionsverwaltung AG* oder Uber
eina Direktversicherung mit ungezilimerten Vertragen durchzufGhren. Die Anspriiche guf die
Versicherungsleistung richten sich gegen die .neue lehen Pensionsverwaliung AG* bzw.
nach MafBgabe der Versicherungshedingungen gegen die die Direktversicherung tragende
Versicherungsgeselischafi.

(5) Die Art der konkreten Versorgungsleistungen ergeben sich aus den individuellen Abreden
zwischen dem Arbeitgeber und den Beschiftigten, Grundséiziich kiinnen
Versorgungsleistungen erbracht werden im Falie des Bezuges einer geselzlichen Rente
wegen Alters, Erwerbsminderung sowie fUr Hinterbliebene (Witwen, Witwer, Waijsen,
eingetragene/eingelragener Lebenspartnerin/Lebenspartner).
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(6.1) Der Arbeitgeber unterstliizt die Beschaftigten beim Aufbau einer zusétzlichen
Altersversorgung im Wege der Entgeltumwandlung mit den gesamten Arbeitgeber-
Ersparnissen durch die Entgelt- und Entgelinebenkostensenkungen. Diese Ersparnis wird zu
100% zwingend daflr genutzt, den Beitrag fir die gewahlte Versorgung aufzustocken. Die
Unterstiitzung wird solange geleistet, wie der Arbeitgeber infolge der Entgeltumwandlung
Vorieile im Bereich der Lohnnebenkosten erlangt.

{6.2.) Der vom Arbeitgeber geleistete Zuschuss unterliegt der sofortigen vertraglichen
Unverfalibarkeit.

(7) Die anfallenden Uberschussanteile im Rahmen der Versorgung durch
Entgeitumwandiung werden ausschliefdlich zur Erhohung der Versorgungsleistung verwendet

(8) Entsprechend § 1a Abs. 4 BetrAVG muss den Beschaftigen die Moglichkeit eingerdumt
werden, die Versicherung/Versorgung mit eigenen BeitrAgen ferizusetzen, wenn das
Arbeitsverhalinis fortbesteht, die Beschéftigten aber kein Entgelt erhalten.

(9) Scheiden die Beschaftigten beim Arbeitgeber aus, wird der Arbeitgeber die
Versicherungsnehmereigenschaften auf die ausscheidenden Beschaftigten tbertragen.

§26
Erhclungsuriaub

(1) Die Beschéfiigten haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub unter
Fortzahlung des Entgelts.

(2} Bei Verteilung der wochentlichen Arbeitszeit auf finf Tage in der Kalenderwoche betragt
der Urlaubsanspruch fur die Beschaftigien ab dem Uriaubsiahr 2008 29 Arbeitstage in jedem
Kalenderjahr.

Bei anderer Verteillung der Arbeitszeait in der Kalenderwoche erhéht oder vermindert sich der
Urlaubsanspruch entsprechend.

Verbleibt nach Berechnung des Urlaubs nach Unterabsatz 2 ein Bruchtell eines
Urlaubstages von 0,5 oder mehr, wird er auf einen vollen Urlaubstag aufgerundet; sin
Bruchteil von weniger als 0,5 bleibt unberticksichtigtl.

Der Urlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewahrt oder angefreten werden. Er kann auch
in Teilen genommen werden; dabei muss der Urlaub in ganzen Tagen genommen werden.

Protokollerklarung zu Abs.2 Unlerabsatz 1. .
Fir Gbergeleitete Beschaftigie gill ergdnzend § 11a TV-U AWO Hamburg.

(3) Im Ubrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Malkgaben:

a) Eine Ubertragung des Urlaubs auf das néchste Kalenderjahr erfoigt nur dann,
wenn dringende betriebliche oder in der Person der Beschéftigten liegende
Griinde dies rechtfertigen. im Falle der Ubertragung muss der
Erhelungsurlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahres
genommen werden. Urlaub, der nicht innerhalb der genannten Fristen
genommen worden ist, verfilit.

Protokollerkl8rung zu Abs.3 al:

TV AWQ Hamburg vom 19.02.2009, Seite 28 von 36



Die BV Urlaubsgrundsétze in der Fassung 20.04.2005 bieibt im Rahmen ihrer Geltungsdauer
unberihrt.

b} Beginnt oder endet das Arbeitsverhalinis im Laufe eines Jahres, erhalten die
Beschéaftigten als Erholungsurlaub fur jeden vollen Monat des
Arbeitsverhiltnisses ein Zwdlftel des Uriaubsanspruchs nach Absatz 2; § 5
Bundesurlaubsgesetz bleibt unberihrt.

c) Ruht das Arbeitsverhalinis, so vermindert sich die Dauer des
Erholungsurlaubes einschlieRlich eines etwaigen Zusatzurlaubes flr jeden
vollen Kalendermonat um ein Zwolftel.

d) Das nach Absatz 1 Satz 1 fortzuzahlende Entgelt wird zu dem in § 24 Absatz
1 genannten Zeitpunki gezahlt.

(4} Kann der Urlaub wegen Beendigung des Arbeitsverhalitnisses ganz oder teilweise nicht
mehr gewdhrt werden, so ist er abzugelten. Der Urlaubsanspruch ist nicht mehr erfiiibar und
daher nicht abzugeiten, wenn die beim Ausscheiden bzw. beim Eintritt des Ruhens
arbeitsunfahigen Beschiftigten die Arbeitsfahigkeit bis zum Ablauf der in Absatz 3
genannten Frisien nichi wieder erlangen.

(5) Beschéftigte in Kur- und Erholungseinrichtungen, Saisonbetrieben und ahnlichen
Einrichtungen haben den Urlaub in der Regel auflterhalb der Saison zu nehmen.

& 27
Zusatzurlaub

(1) Beschaftigle, die in der Zeit zwischen 21.00 Uhr und 6.00 Uhr Nachtarbeit leisten,
erhalten pro 130 geleistete Nachtarbeitsstunden im Kalenderjahr einen Arbeitstag
Zusatzuriaub. Nachtarbeitssiunden, die in Zeitrdumen geleistet werden, {lr die Zusatzurlaub
fir Wechselschichtarbeit zusteht, bleiben unberiicksichtigt.

Protokollerkidrung zu Absatz 1:

Der Anspruch auf Zusatzurlaub nach Absatz 1 bemisst sich nach den abgeleisieten
Nachtarbeitsstunden und entsteht im laufenden Jahr, sobaid die Voraussetzungen nach Satz
1 erfliilt sind.

(2} Beschaéftigte, die stdndig Wechselschichtarbeit nach § 8 Abs. 1 Unterabsaiz 1 oder
stdndig Schichtarbeit nach § 8 Abs. 1 Unterabsatz 2 leisten und denen die Zulage nach § 8
Abs. 2 Saiz 1 oder Salz 2 zusteht, erhalten

aj bei Waechselschichtarbeit fiir je drei zusammenhangende Monate
und
b} bei Schichiarbeit

einen Arbeitstag Zusatzurlaub im Kalenderjahr.

Protokollerkifrung zu den Absédtzen 1 und 2:

Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach der abgeleisteten Schicht- oder
Waeachselschichtarbeit und entsteht im laufendan Jahr, sobaid die Voraussetzungen nach
Absatz 1 oder 2 erflilt sind. Fiir die Feststeliung, ob st@ndige Wechselschichiarbeit oder
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standige Schichtarbeit vorliegt, ist eine Unterbrechung durch Arbeiishefreiung,
Freizeitausgleich, bezahlien Urlaub oder Arbeitsunfahigkeit in den Grenzen des § 22
unschédlich.

(3) Im Falle nicht sté@ndiger Wechselschicht- cder Schichtarbeif (z. B. stdndige Vertreter) soll
bei annahernd gleicher Belastung die Gewahrung zusaizlicher Urlaubstage durch BV
geregelt werden.

{4) Zusatzurlaub nach diesem Tarifverirag und sonstigen Bestimmungen mit Ausnahme von
§ 125 SGB IX wird nur bis zu insgesamt finf Arbeitstagen im Kalenderjahr gewahrt.
Erholungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamturlaub) durfen im Kalenderjahr zusammen 35
Arbeitstage nichi tberschreiten.

(5} § 26 Absatz 2 Unterabséize 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 28
Sonderuriaub

Den Beschéaftigten kann auf ihren Anirag hin Sonderurlaub ohne Zahiung des Entgeltes bis
zu einem Jahr gewéahrt werden.

§ 29
Arbeitsbefreiung

{1) Als Falie nach § 616 BGB, in denen die Beschéftigten unter Fortzahlung des Enfgeltes
nach § 19 im nachstehend genannten Ausmal} von der Arbeit freigestellf wird, geiten nur die
folgenden Anlésse:

a) Niederkunft der Ehefrau/Lebenspartnerin  ein Arbeitstag
im Sinne des
Lebenspartnerschaftsgeseizes

b) Tod der Ehegattin/des Ehegatien, der zwei Arbeiistage
Lebenspartnerin/des Lebenspariners im
Sinne des Lebensparinerschafisgesetzes,
eines Kindes oder Eiternteils

¢) Umzug aus unternehmerischem oder ein Arbeitstag

betrieblichem Grund an einen anderen

Ort
d) 25-, 35- und 45-jahriges ein Arbeitstag

Arbeitsjubildum
e) Schwere Erkrankung
aa) sines/einer Angehdrigen, soweit ein Arbeitstag im Kalenderjahr

erfsie in demselben Haushalt lebt

b} eines Kindes, das das 12. Lebensjahr  bis zu vier Arbeitstage im Kalenderjahr,

noch nicht vollendet hat, wenn im
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laufenden Kalenderjahr kein
Anspruch auf Krankengeld nach § 45
SGB V besteht oder bestanden hat,

cC} einer Betreuungsperson, wenn bis zu vier Arbeitstage im Jahr.
die/der Beschéftigie deshaib die
Betreuung seines Kindes, das das 8.
Lehensjahr noch nicht vollendet hat
oder wegen kdrpetiicher, geistiger
oder seelischer Behinderung dauernd
pflegebedirfiig ist, Gbernehmen muss

Eine Freistellung erfoigt nur, soweit eine andere Person zur Pfiege oder Betreuung nicht
sofort zur Verfiigung steht und die Arztin/der Arzt in den Fillen der Doppelbuchstaben aa)
und bb) die Notwendigkeit der Anwesenheit der/des Beschaftigten zur vorlaufigen Pllege
bescheinigt. Die Freistellung darf insgesamt flnf Arbeitstage im Kalenderjahr nicht
Uberschreiten.

) Arztliche Behandlung von Beschiaftigten, erforderliche nachgewiesene

wenn diese wahrend der Arbeilszeit Abwesenheitszeif einschiiefflich
erfolgen muss erforderficher Wegezeiten

g) Beschéftigte im Zuwendungsbereich ein Tag pro Kalenderjahr sowie ein Tag pro
mit einer regelmaRigen durchschnittlichen  Kalenderjghr zur Vorbereitung und
Woechenarbsitszeit von 39 Stunden Qualifizierung

Protokolierklarung zu Abs. 1 Buchstabe g):

Die Arbeitsbefreiungen von le einem Tag beziehen sich auf eine regelmafige Verteilung der
Arbeitszeit auf 5 Tage in der Woche. Bei abweichender Verteliung erhoht oder ermafigt sich
der Anspruch auf Arbeitsbefreiung. Eine Aufrundung oder Abrundung von Bruchteilen eines
Tages erfolgt nicht.

(2) Bei Erflillung allgemeiner staatsbirgerlicher Pflichten, soweit die Arbeitsbefreiung
gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten nicht auflerhalb der Arbeitszeit,
gegebenenfails nach ihrer Verlegung, wahrgenommen werden kdnnen, besteht der
Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts und der in Monaisbetrdgen festgelegten Zulagen nur
insoweit, als der Beschéftigte nicht Ansprliche auf Ersatz dieser Bezlige geltend machen
kann. Das forigezahlte Entgelt giit in Hohe des Ersatzanspruchs als Vorschuss auf die
Leistungen der Kostentrager. Die Beschafligten haben den Ersafzanspruch geltend zu
machen und die erhaltenen Beirdge an den Arbeitgeber abzuflhren.

(3) Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fallen Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung
des Entgelts nach § 19 an bis zu drei Arbeitstagen gewdhren. In begriindeten Fallen kann
unter Verzicht auf das Enigelt kurzfristige Arbeitsbefreiung gewahrt werden, wenn die
betrieblichen Belange es gestatten.

(4) Zur Teilnahme an Tagungen wird den gewahlten Vertretern der Bezirksvorstdnde, der
Landesbezirksvorstdnde, der Vorstande der Fachbereiche und des Gewerkschafisrates auf
Anfordern der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Arbeitsbefreiung bis zu acht
Werktagen im Jahr unter Forizahlung des Enigelis nach § 19 erteilt werden, sofern nicht
dringende unternehmerische oder betriebliche Interessen enigegenstehen. Zur Teilnahme an
Tarifverhandiungen mit dem Arbeitgeberverband AWC Deutschland e V/AWO
Landesverband Hamburg e. V. kann auf Anfordern der vertragsschlieffenden Gewerkschaft
Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelis und der in Monatsbetrdgen festgelegten
Zutagen ohne zeitliche Begrenzung erteilt werden.
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(5) Zur Teilnahme an Sitzungen von Prifungs- und von Berufsbildungsausschissen nach
dem Berufsbildungsgesetz sowie flr eine Tétigkeit in Organen von
Sozialversicherungstrdgern kann den Miigliedern Arbeitsbeireiung unter Fortzahlung des
Entgelts nach § 19 gewahrt werden, sofern nicht dringende betriebliche Interessen
enigegenstehen

§ 30
Fiahrung auf Probe

(1) FOhrungspositionen kbnnen als befristetes Arbeitsverhalinis bis zur Gesamtdauer von
zwel Jahren vereinbart werden. Innerhalb dieser Gesamtdauer ist eine hichstens zweimalige
Verlangerung des Arbeitsvertrages zuldssig. Die beiderseitigen Kiindigungsrechte sowie

§ 32 bleiben unberiihrt, '

(2} Fihrungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tatigkeiten soweit sie
mit Weisungsbefugnis verbunden sind.

(3} Besteht bereits ein Arbeitsverhaitnis mit demselben Arbeitgeber, kdnnen den
Beschéftigten vorlibergehend eine Fihrungsposition bis zu der in Absatz 1 genannten
Gesamidauer lbertragen werden, Den Beschéaftigten wird fiir die Dauer der Ubertragung
eine Zulage in Hdhe des Unterschiedsbefrages zwischen den Entgeiten nach der bisherigen
Entgeltgruppe und dem sich bei Hohergruppierung nach § 17 Absatz 4 Satze 1 und 2
ergebenden Enigelt gewihrt. Nach Fristablauf endet die Erprobung. Bei Bewadhrung wird die
Flhrungsposition auf Dauer libertragen; ansonsten erhaiten die Beschaftigten eine der
bisherigen Eingruppierung enisprechende Tatigkeit.

§ 31
Fihrung auf Zeit

(1) FUhrungspositionen kdnnen als befrisietes Arbeitsverhéaitnis bis zur Dauer von vier
Jahren vereinbart werden. Folgende Verldngerungen des Arbeitsvertrages sind zuldssig:

a. inden Enigeitgruppen 10 bis 12 eine héchstens zweimalige Verléngerung bis zu
einer Gesarmtdauer von acht Jahren,

k. ab Enigeltgruppe 13 eine hichstens dreimalige Verldngerung bis zu einer
Gesamidauer von zwdlf Jahren.

Zeiten in einer Fihrungspositicn nach Buchstabe a) bei demselben Arbeitgeber kinnen auf
die Gesamtdauer nach Buchsiabe b) zur Haifte angerechnei werden.

Die allgemeinen Vorschrifien Gber die Probezeit und die beiderseitigen Kindigungsrechte
bleiben unberihrt.

(2} Flhrungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Taligkeiten, soweit sie
mit Weisungsbefugnis verbunden sind.

(3) Besteht bereits ein Arbeitsverhaitnis mit demseiben Arbeilgeber, kdnnen den
Beschaftigten vortbergehend eine Flhrungsposition bis zu den in Absatz 1 genannten
Fristen Ubertragen werden. Den Beschéaftigten wird fir die Dauer der Ubertragung eine
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Zulage gewahrt in Hohe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelien nach der
bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei Hohergruppierung nach § 17 Absalz 4 Satze 1
und 2 ergebenden Entgeli, zuzliglich eines Zuschlages von 75 v. H. des
Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten der Entgeltgruppe, die der Gbertragenen
Funktion entspricht, zur n&chsthdheren Entgeltgruppe nach § 13. Nach Fristablauf erhalten
Beschaftigten eine der bisherigen Eingruppierung entsprechende Tatigkeit; der Zuschlag
entfailt.

§32
Beendigung des Arbeitsverhilinisses ohne Kindigung

(1) Das Arbeitsverhaltnis endet, ohne dass es einer Kiindigung bedart

a. mit Ablauf des Monats, in dem die Beschéftigten das flr sie malgebliche
Lebensjahr flr den ungektrzten Bezug einer Rente wegen Alters voliendet
haben,

b. jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen {Aufldsungsvertrag).

(2) Das Arbeitsverhaitnis endet ferner mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid eines
Rentenversicherungstragers (Rentenbescheid) zugestellt wird, wonach die Beschaftigten voll
oder teilweise erwerbsgemindert sind. Die Beschéaftigten haben den Arbeitgeber von der
Zustellung des Rentenbescheides unverzlglich zu unterrichien. Beginnt die Rente erst nach
der Zusiellung des Rentenbescheides, endet das Arbeitsverhilinis mit Ablauf des dem
Rentenbeginn vorangehenden Tages. Liegt im Zeitpunkt der Beendigung des
Arbeitsverhaiinisses eine nach § 92 SGB IX erforderliche Zustimmung des Integrationsamies
noch nicht vor, endet das Arbeitsverhélinis mit Ablauf des Tages der Zustellung des
Zustimmungsbescheides des integrationsamtes. Das Arbsitsverhalinis endet nicht, wenn
nach dem Bescheid des Rentenversicherungstrigers eine Rente auf Zeit gewahrt wird. In
diesem Fall ruht das Arbeiisverhaitnis fir den Zeitraum, fUr den eine Rente auf Zeit gewahri
wird.

(3) Im Falie teilweiser Erwerbsminderung endet bzw. ruht das Arbeitsverhalinis nicht, wenn
die Beschaftigten nach ihrem vom Rentenversicherungsirager festgesteliten
Leistungsvermdégen auf ihrem bisherigen oder einem anderen geeigneten und freien
Arbeitsplatz weiterbaschaftigt werden kdnnten, soweit dringende betriebliche Griinde nicht
entgegenstehen, und die Beschéftigten innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des
Rentenbescheides ihre Weiterbeschaftigung schriftlich beantragen.

(4) Verzogert die Beschaftigten schuldhaft den Rentenantrag oder beziehen sie Altersrente
nach § 236 oder § 236a SGB Vi oder sind sie nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung
versichert, so tritt an die Stelle des Rentenbescheids das Gutachten einer Amisarziin/eines
Amtsarzies oder einerfeines nach § 4 Absalz 6 hestimmten Arzlin/Arzies. Das
Arbeitsverhaitnis endet in diesem Fall mit Ablauf des Monats, in dem den Beschéaitigten das
Gutachten bekannt gegeben worden ist.

(5) Sollen die Beschéaftigen, deren Arbeitsverhéalinis nach Absatz 1 Buchst. a) geendet hat,
weiterbeschaftigt werden, ist ein neuer schrifilicher Arbeitsvertrag abzuschiielen. Das
Arbeitsverhdltnis kann jederzeit mit einer Frist von vier Wochen zum Monaisende gekindigt
werden, wenn im Arbeitsvertrag nichis anderes vereinbart ist.
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§ 33
Kiindigung des Arbeitsverhidlinisses

(1) Das Arbeitsverhéltnis kann von den Beschaftigten und vom Arbeitgeber unter Einhaltung
der nachstehenden Fristen ordentlich gekindigt werden. Die Frist betrdgt beiderseits bel
giner Beschéftigungszeit von bis zu 8 Monaten 2 Wochen.

Bei einer Beschaftigungszeit

von mehr als 6 Monaten bis zu 3 Jahren 6 Wochen

zum Schluss eines Kalendermonats,

von mehr als 3 Jahren 8 Wochen,
von mehr als 5 Jahren 3 Monate,
von mehr als 8 Jahren 4 Monate,
von mehr als 10 Jahren 5 Monate,
von mehr als 12 Jahren 6 Monate

zum Schiuss eines Kalendervierteljahres.
(2) Die Kindigung bedarf der Schriftform.

(3) Beschaftigungszeit ist die beim Arbeitgeber in einem Arbeitsverhélinis ununterbrochene
zurlickgelegte Zeit.

Der ununierbrochen zurlickgelegien Zeit stehen gleich:

a) Schutzfristen nach dem Mutterschuizgesstz,

b) Zeiten einer Arbeitsunfahigkeit nach § 20 bis zu 26 Wochen, soweit die
Beschaftigien in dieser Zeit Entgeltforizahiung oder Krankengeldzuschuss erhalten,

¢} Zeiten eines bezahiten Urlaubs,

d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antrit{ schriftich
ein dienstliches bzw. hetriebliches Interesse anerkannt hat,

e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im
Kalenderjahr,

f) Zeiten der voriibergehenden Uberiragung einer hdherwertigen Tétigkeit.

§ 34
Zeugnis

(1) Bei Beendigung des Arbeitsverhlinisses haben die Beschaéftigten Anspruch auf ein
schriftliches Zeugnis Uber Art und Dauer threr Tatigkeit, das sich auch auf Flhrung und
Leistung erstrecken muss (Endzeugnis).

(2} Aus trifigen Griinden kénnen Beschéftigte auch wéhrend des Arbeitsverhalinisses ein
Zeugnis verlangen (Zwischenzeugnis).

{3} Bei bevorstehender Beendigung des Arbsitsverhalinisses kdnnen die Beschéftigten ein
Zeugnis Uber Art und Dauer ihrer Tatigkeit verlangen (vorlaufiges Zeugnis).

(4) Die Zeugnisse gemafl den Abséatzen 1 bis 3 sind unverziiglich auszustellen.
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§ 35
Reisekosten

{1) Die Erstattung von Auslagen flir Dienstreisen richtet sich nach dem Hamburgischen
Reisekostengesetz.

(2) Der Arbeits- und kinsatzbereich, innerhalb welchem Reisekosten nicht gewdhrt werden,
ist durch Dienstanweisung besonders festzulegen.

§358
Altersteilzeit

Fir die Regelung der Alterstelizeit gilt der Tarifvertrag zur Regelung der Altersteifizeitarbeit
flr die Arbeitnehmerinnen der Arbeiterwohlfahrt vom 8. Dezember 2005 (TV-ATZ 1),
abgeschiossen zwischen dem AWQO-Bundesverband und der Vereinten
Dienstleistungsgewerkschaft. § 7 Absatz 1 Unierabsatz 3 bleibt unberihrt.

§ 37
Schutzkleidung

Soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben oder vom Arbeitgeber
angeordnet ist, wird sie vom Arbeitgeber unentgeltlich zur Verfigung gestellt und bleibt
dessen Eigentum. Reinigung und Instandhaltung Gbernimmt der Arbeitgeber. Die
Beschéftigten sind zur pfleglichen Behandiung verpflichtet. Sie haften fir die Rickgabe bei
Beendigung des Arbeitsverhaitnisses cder auf Anforderung des Arbeitgebers.

§ 38
Ausschiussfrist

(1) Anspriiche aus dem Arbeilsverhaiinis verfalien, wenn sie nicht innerhalb einer
Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Falligkeit schriftich gegeniber dem
Arbeitsvertragspartner geltend gemachi werden.

{2) Anspriche aus unerlaubten oder mit Strafe bedrohten Handlungen bleiben unberlhrt

§ 39
Inkraftireten, Laufzeit

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 01, Januar 2009 in Kraft.

(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Kalendermonaten zum Schiuss eines
Kaienderhalbiahres, frihsstens zum 31. Dezember 2010 schriftlich gekindigt werden
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Protokolinotiz zu Absatz 2;

Sofern im Zusammenhang mit den Tarifverhandlungen Gber eine neue Entgeltordnung oder
im Zusammenhang mit dem Abschluss einer neuen Enigelterdnung im Tarifhereich TV-L/TV-
AVH Verdnderungen von Mantelbestimmungen vereinbart werden, die mit den Regelungen
des TV AWO Hamburg identisch sind oder im wesentlichen identisch sind, verpflichten sich
die Tarifvertragsparteien zur Aufnahme von Tarifverhandlungen, mit dem Ziel einer
entsprechenden Anpassung des TV AWO MHamburg.

(3) Die Aniagen A bis C zu § 15 Absatz 2 (Enigelttabellen) und § 2 Absatz 2
(Ausbildungsentgelie) sind mit einer Frist von 3 Wochen zum 30. September 2010 schriftlich

kitndbar.
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Anlage zum TV AWO Hamburg vom 19.02.2009

Anlage A

EG Stufet Stuie2 Stufed Stufed Stufes Stufet
15 3.540 45 3.828,11 4 072,45 4.587,85 4.979,73 -
14 3.208,41 3.556,95 3.763,15 4072 45 4.546,71 -
13 2.955,88 3.278,58 3.453,85 3.794 .08 4,268,34 -
12 2.649,67 2.838,35 3.350,75 3.711,80 4,175,655 -
11 2.556,88 2.835,25 3.041,45 3.350,75 3.799.24 -
10 2.464.09 273215 2.938,35 3.144 .55 3.536.33 -
] 2.176.,44 2.412,54 2.536,28 2.866,18 3.123,83 -
8 2.037,26 2.257,89 2.360,99 245378 2.556,88 2.621,83
7 1.807,35 2.113,B5 2.247,58 2.350,68 2.428,01 2.500,18
3] 1.870,23 2.072,31 217541 2.273,36 2.340,37 2.407,39
5 1.791,88 1.984,68 2.082,62 218057 2.252 74 2.304,2%
4 1.703,21 1.886,73 2.010,45 2.082,62 2.154,79 2.197,06
3 1.675,38 1.855,80 1.807,35 1.989.83 2.051,69 2.108,40
2 1.545,47 1.711,48 1.763,01 1.814,586 1.927,97 2.046 54
2U 1.503,00 1.670,00 1.730,00 1.810,00 1.865,00 1.808,00
1 - 1.377,42 1.402,16 1.433,09 1.461,86 1.536,19
Aniage B

EG Stuiet Stufe2 Stufed Stufed Stufeb Stufeb
15 3.590,02 3.883,10 4,129,468 4.652,18 5.049 45 -
14 3.251,30 3.606,75 3.815,83 4,128,468 4.610,36 -
13 2.897,26 3.324 .48 3.502,20 3.847,20 4.328,10 -
12 2.686,77 2.979,49 3.397.66 3.763,56 4.234,01 -
11 2.592,68 2.874.94 3.084,03 3.397 66 3.852,43 -
10 2,498,59 2.770,490 297949 3.188,57 3.585,84 -
9 2.206,91 2.446.32 257177 2.906.31 3.167 67 -
8 2.065,78 2.289,50 2.304,04 2.488 13 2.582,68 2.658,54
7 1.934,05 2.143,14 2.279,05 2.383,58 2.462 .00 2.535,18
G 1.896,41 2.101,32 2.205,87 2.305,19 2.373,14 2,441,089
5 1.816,97 2.012,47 2.111,78 2.211,10 2.284.28 2,336,556
4 1.727 05 1.913,14 2.038,60 2.111,78 2.184,96 2.227.82
3 1.6488,84 1.881,78 1.934,05 2.017,69 2.080,41 2.137,92
z 1.587,11 1.735,42 1.787,69 1.839,86 1.954,96 2.075,19
2t 1.524,04 1.693,38 1.754,22 1.835,34 1.881,11 1.932,68
1 - 1,398,706 1.421,78 1.453,15 1.482,43 1.557,70G
Anlage C

EG Stufed Siufe? Stufel Stufed Stufed Stufeb
15 3.639,58 4.038,10 4,186,48 4.716,41 5119,16 -
14 3.296,19 3.656,54 3.868,62 4,186,48 4,674,02 -
13 3.038,64 3.370,38 3.550,56 3.800,31 4.387,85 -
12 2.723,86 3.020,62 3.444 57 3.81552 4,282.47 -
11 2.628.47 2.914 64 3.128,61 3.444 57 3.905.62 -
10 2.533,08 2.808 65 3.020,62 3.232,60 3.635,35 -
g 2.237,38 2.480,09 2.607,28 2,946 .43 3.211,40 -
8 2,094 30 2.321,11 242710 2.522.49 2.628,47 2.695,24
7 1.880,76 217273 2.3410,51 2.416,50 2.495 .99 2.570,19
8 1.922,60 2.130,33 2.236,32 2.337,01 2.405,80 2.474.80
5 1.84.2.05 2.040,25 2,140,893 2.241,63 2.315.82 2.368,81
4 1,750,90 1.839,56 2.066,74 2.140,83 2.215,12 2.258,58
3 1.722,29 1.8G7.76 1.960,76 2,045,555 2.109,14 2.167 44
2 1.588,74 1.758,38 1.812,37 1.865,37 1.981,95 2.103,84
2U 1.545,08 1.716,76 1.778,44 1.860,68 1.917.,22 1.958, 37
i - 1.415,588 1.441 42 1.473,22 1.502,88 1.579,20




	TV AWO Hamburg
	§ 1 Persönlicher und räumlicher Geltungsbereich
	§ 2 Sonderregelungen für Auszubildende
	§ 3 Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit
	§ 4 Allgemeine Arbeitsbedingungen
	§ 5 Versetzung, Abordnung und Personalgestellung
	§ 6 Qualifizierung
	§ 7 Regelmäßige Arbeitszeit
	§ 8 Sonderformen der Arbeit
	§ 9 Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft
	§ 10 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit
	§ 11 Arbeitszeitkonto
	§ 12 Teilzeitbeschäftigung
	§ 13 Eingruppierung
	§ 14 Vorübergehende Ausübung einer höherwertigen Tätigkeit
	§ 15 Tabellenentgelt
	§ 16 Stufen der Entgelttabelle
	§ 17 Allgemeine Regelungen zu den Stufen
	§ 18 Jahressonderzahlung
	§ 19 Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung
	§ 20 Entgeltfortzahlung, Krankengeldzuschuss und Nachweispflichten im Krankheitsfall
	§ 21 Vermögenswirksame Leistungen
	§ 22 Jubiläumszuwendung
	§ 23 Sterbegeld
	§ 24 Berechnung und Auszahlung des Entgeltes
	§ 25 Betriebliche Altersversorgung
	§ 26 Erholungsurlaub
	§ 27 Zusatzurlaub
	§ 28 Sonderurlaub
	§ 29 Arbeitsbefreiung
	§ 30 Führung auf Probe
	§ 31 Führung auf Zeit
	§ 32 Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung
	§ 33 Kündigung des Arbeitsverhältnisses
	§ 34 Zeugnis
	§ 35 Reisekosten
	§ 36 Altersteilzeit
	§ 37 Schutzkleidung
	§ 38 Ausschiussfrist
	§ 39 Inkrafttreten, Laufzeit
	Anlage A
	Anlage B
	Anlage C




